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Bewertung der Ausführungen der  
Landesregierung

Aus kommunaler Sicht sind die Aus-
führungen der Landesregierung er-
nüchternd. Es zeigt sich in keinem 
Punkt konkrete Bewegung, um auf die 
Kommunen zuzugehen. Hierzu einige 
Beispiele:

	› Der immer wiederkehrende Hin-
weis, jeder dritte Euro des Landes-
haushaltes fließe an die Kommu-
nen, verdeckt völlig, dass hiervon 
rund 60 Prozent Kostenerstattun-
gen sind. Würden die Kommunen 
diese Aufgaben nicht für das Land 
wahrnehmen, müsste es das Geld 
in eigener Zuständigkeit verwen-
den. Insoweit wird mit diesem 
Zahlenspiel ein völlig falscher Ein-
druck erweckt.

	› Zuzugestehen ist, dass das Land sich 
im Zuge des Wachstumschancen-
gesetzes (auch) für die Kommunen 
eingesetzt hatte. Aber gleichzeitig 
gilt, dass auch beim Land die ohne 
Vermittlungsverfahren zu erwar-
tenden Steuermindereinnahmen 
deutlich höher ausgefallen wären.

	› Die Hinweise des Innenministe-
riums zur Konnexität vom Herbst 
2023 sind zwar grundsätzlich posi-
tiv zu bewerten. Wenn diese „Sen-
sibilisierung“ aber in den Ressorts, 
weiterhin nicht dazu führt, dass 
die einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen – wie die Notwen-
digkeit belastbarer Kostenfolgeab-
schätzungen – eingehalten werden, 
sollte sich die Landesregierung auf 
solchen Papieren nicht ausruhen. 
Aktuell gibt es mehrere Beispiele, 
bei der Ressorts entgegen § 38 der 
gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Landesregierung auf die not-
wendige Kostenfolgenabschätzung 
und insbesondere damit notwen-
dige Berechnung eines Kosten-
ausgleichs von vornherein wegen 
„Unerheblichkeit“ verzichten.

	› Die Expertenkommission zum kom-
munalen Finanzausgleich soll nur 
horizontale Verteilungsmechanis-
men hinsichtlich von Anpassungs-
bedarfen prüfen. Das heißt, es geht 
bei der Prüfung nur um die Vertei-
lung der Mittel unter den Kommu-
nen. Das grundsätzliche Problem 
der nunmehr immer mehr zu Tage 
tretenden Unterfinanzierung der 
Städte, Gemeinden und Landkreise 
ist somit in keiner Weise adressiert.

	› Der interministerielle Arbeitskreis 
zu Vereinfachungsmöglichkeiten 
bei Förderverfahren ist aus kom-
munaler Sicht bislang eine einzige 
Enttäuschung. Auch der Minister-
präsident hatte mehrfach den Büro-
kratieabbau als wichtiges Thema 
angemahnt. Insoweit müssen am 
Ende einer solchen Kommissions-
arbeit echte Ergebnisse mit durch-
greifender Deregulierung stehen. 
In Niedersachsen dürfte sich aber 
– zumindest mit Blick auf den bis-
lang erreichten Diskussionsstand 
– kaum etwas ändern.

	› Gerade der Hinweis zur Finanzsi-
tuation des Landes zeigt, wo seitens 
der Landesregierung die Prioritäten 
gesetzt werden. Der Landeshaus-
halt 2023 soll mit einem positiven 
Finanzierungssaldo von 1,6 Milliar-
den Euro abschließen. Diese Mittel 
werden voraussichtlich über die 
allgemeine Rücklage zur Deckung 
möglicher Bedarfe im Jahr 2028 
reserviert werden. Der kommunale 
Finanzierungssaldo lag hingegen 
im Jahr 2023 bei einem negativen 
Rekordwert von knapp -1,4 Milliar-
den Euro. Bekanntlich verfügt das 
Land Niedersachsen gleichzeitig 
über den niedrigsten kommuna-
len Finanzausgleich pro Kopf der 
Bevölkerung aller 13 Flächenbun-
desländer. Es ist offensichtlich, dass 
es dringend an der Zeit wäre, hier 
deutlich gegenzusteuern. Erkenn-
bar sind solche Schritte allerdings 
nicht.

Während die Kommunen sowohl den 
Fachkräftemangel als auch die sich 
eintrübende Finanzsituation bereits 
deutlich spüren und, wie bereits vom 
Präsidenten in der Landkreisversamm-
lung verdeutlicht, eine Rückkehr zu 
einer Politik des Machbaren fordern, ist 
die Situation auf Landesebene offen-
sichtlich noch nicht erkannt worden, 
weshalb mit einem Weiter-so-wie-bis-
her vorgegangen wird. Auf diese Art 
und Weise werden die nächsten Jahre 
aber nicht zu schultern sein.

Unterschiedliche Lesart: Bei der Vorbereitung ihrer Reden bei der Landkreisversamm-
lung sind NLT-Präsident Landrat Sven Ambrosy (l.) und Ministerpräsident Stephan Weil 
noch nah beisammen, bei der Umsetzung danach nicht immer.	 Foto: NLT

Faire und verlässliche Finanzierung der 
Kommunen: Mit den "Peiner Forderungen" 
hat die Landkreisversammlung detailliert 
dargelegt, wie eine Politik des Machbaren 
umgesetzt werden kann und was finanzpo-
litisch dafür erforderlich ist. 	 Foto: NLT
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Steuerschätzung weist nur noch leichte Zuwächse aus

Von Herbert Freese*

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ 
ist vom 14. bis 16. Mai 2024 zu sei-
ner regulären Frühjahrssitzung in 
Hannover zusammengekommen. Auf 
der Grundlage aktueller gesamtwirt-
schaftlicher Daten sowie des derzeit 
geltenden Steuerrechts wurden die 
Steuereinnahmen für die Jahre 2024 
bis 2028 geschätzt. Zwar waren 
deutliche Rückgänge gegenüber der 
Prognose vom Herbst des letzten 
Jahres bei den Steuereinnahmen zu 
verzeichnen. Allerdings steigt das 
Steueraufkommen insgesamt gegen-
über dem jeweiligen Vorjahr gleich-
wohl weiter leicht an. Die höheren 
Steuereinnahmen halten allerdings 
voraussichtlich nicht Schritt mit den 
deutlich steigenden Ausgaben von 
Bund, Ländern und Kommunen.

Bundesweites Ergebnis

Nach der aktuellen Schätzung liegen 
die Steuereinnahmen von 2024 bis 
einschließlich 2028 im Vergleich zu 
den Annahmen aus dem Herbst 20231 
in der Summe um -80,7 Milliarden 
Euro niedriger. Die Kommunen sind 
mit -5,8 Milliarden Euro über die 
Jahre 2024 bis 2028 betroffen. Die 
Differenz zum Ergebnis der Herbst-
steuerschätzung resultiert über-
wiegend aus Schätzabweichungen. 
Diese ergeben sich aus einer ver-
schlechterten Einschätzung zur Kon-
junktur. Die wirtschaftliche Erholung 
hat sich gegenüber den damaligen 
Erwartungen verzögert. Die finanzi-
ellen Auswirkungen der gegenüber 
der Schätzung vom Herbst 2023 neu 
einbezogenen Steuerrechtsänderun-
gen, die wie üblich nur die bereits 
beschlossenen Gesetze enthalten, 
wirken sich ebenfalls – ungefähr zu 
einem Drittel der Gesamtwirkung – 
einnahmenmindernd aus.

Der Steuerschätzung liegen die ge-
samtwirtschaftlichen Eckwerte der 
Frühjahrsprojektion 2024 der Bun-
desregierung zugrunde. Gegenüber 
den Annahmen in der Herbstprojek-
tion 2023 wurden die Erwartungen 
zur gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung merklich nach unten revidiert. 
Das gilt maßgeblich in preisberei-
nigter Rechnung, in der der Anstieg 

1	 Vgl. hierzu den Beitrag in NLT-Information 
7/2023 auf S. 183 ff.

des Bruttoinlandsprodukts vor allem 
in diesem, aber auch im kommenden 
Jahr geringer ausfallen dürfte als im 
Herbst projiziert.

Die wirtschaftliche Erholung hat sich 
gegenüber den Erwartungen aus 
dem Oktober verzögert. Erst im Jah-
resverlauf 2024 wird mit einer schritt-
weisen moderaten konjunkturellen 
Aufwärtsbewegung gerechnet, die 
angesichts des insgesamt robusten 
Arbeitsmarkts, gesunkener Inflati-
onsraten und steigender Löhne vor 
allem vom privaten Konsum getragen 
werden dürfte. Die Erwartungen 
des Bruttoinlandsprodukts wurden 
gegenüber der Herbstprojektion in 
nominaler Rechnung für 2024 um -1,4 
Prozent-Punkte, für 2025 um -0,7 Pro-
zent-Punkte nach unten korrigiert.

Diese Abwärtsrevision macht sich in 
den relevanten Fortschreibungsgrö-
ßen für die einzelnen Steuern unter-
schiedlich bemerkbar. Kaum verän-
dert sind, unter anderem angesichts 
des robusten Arbeitsmarkts und der 
seit der Herbstschätzung erfolgten 
Tarifabschlüsse, die Erwartungen 
über die Entwicklung der nominalen 
Bruttolöhne und -gehälter. Diese sind 
vor allem für die Lohnsteuer relevant, 
bei der sich allerdings auswirkt, dass 
wohl noch stärker vom Instrument 
der steuerfreien Inflationsausgleichs
prämie Gebrauch gemacht wurde, als 
im Herbst angenommen.

Für die nominalen privaten Konsum
ausgaben, die für die Entwicklung 
der Steuern vom Umsatz relevant 
sind, wird im Schätzzeitraum eine 
schwächere Entwicklung erwartet 
als in der letzten Schätzung. Einer-
seits liegt dies an einer schwäche-
ren Entwicklung in preisbereinigter 
Rechnung, unter anderem aufgrund 
einer weiterhin erhöhten Neigung 
zur Ersparnisbildung. Darüber hi
naus ist aber auch die Steigerung der 
Verbraucherpreise schwächer als im 
Herbst projiziert. Die deutliche Ab-
wärtsrevision des Bruttoinlandspro-
dukts in diesem und im kommenden 
Jahr zeigt sich darüber hinaus vor 
allem in einer schwächeren Entwick-
lung der erwarteten Unternehmens- 
und Vermögenseinkommen. Dies ist 
für die Einschätzung zum Aufkom-
men der gewinnabhängigen Steuern 
relevant.

Insgesamt ergibt sich aus den gesamt-
wirtschaftlichen Bemessungsgrund-
lagen ein abwärts gerichteter Impuls 
für die Aufkommenserwartung 
gegenüber der Oktoberschätzung. 
Dies gilt vor allem für das laufende 
und das kommende Jahr. Für den 
mittelfristigen Projektionszeitraum 
ab 2026 werden in der Frühjahrspro-
jektion etwas höhere Zuwachsraten 
des Bruttoinlandsprodukts erwartet 
als im Herbst. Der dämpfende ge-
samtwirtschaftliche Impuls für das 
Steueraufkommen relativ zur letzten 

*	 Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag. Steuerschätzung: Die düsteren Wolken für die Finanzlage der öffentlichen Hand haben 

weniger mit sinkenden Steuereinnahmen zu tun, sondern vielmehr ständig neuen  
Aufgaben.	 Foto: Steve Buissinne / Pixabay
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Schätzung wird damit über die späte-
ren Jahre geringer.

Neben den unmittelbaren Aus-
wirkungen der Konjunktur auf die 
Bemessungsgrundlagen ergeben 
sich auch mittelbare Effekte auf das 
Aufkommen einzelner Steuern aus 
den gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklungen der letzten Jahre. So ist 
in Folge der hohen Inflationsraten 
und der dadurch bedingten raschen 
geldpolitischen Straffung das Zins-
niveau vor allem für kurzfristige 
Anlageformen, wie Tagesgeld oder 
Festgeld mit Laufzeit bis zu zwei 
Jahren, schnell und stark gestiegen. 
Dies hat sich auch in einem starken 
Anstieg der in diesen Anlageformen 
gehaltenen Beträge und der anfallen-
den Zinserträge bemerkbar gemacht. 
Damit verbunden war ein unerwartet 
starker Zuwachs der Einnahmen aus 
der Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge in den letzten 
Monaten. Dem wurde durch eine 
deutliche Aufwärtsanpassung der 
Aufkommenserwartung für diese 
Steuerart Rechnung getragen.

Die Gewerbesteuer steigt im aktuel-
len Jahr marginal an (Wachstums-
rate von 0,6 Prozent) und stagniert 
praktisch bei 75,6 Milliarden Euro. 
In den kommenden Jahren werden 
durchschnittliche Wachstumsraten 
zwischen +3,2 und +4,6 Prozent er-
wartet. Die erwarteten Wachstums-
raten der Gewerbesteuer wurden für 

die Jahre 2024 und 2025 im Vergleich 
zur Schätzung vom Herbst 2023 leicht 
um insgesamt 6,3 Prozentpunkte ge-
senkt. Die erwarteten Steuereinnah-
men für das Jahr 2024 entsprechen 
trotz einer gesenkten Wachstumsrate 
den im Herbst 2023 erwarteten Steu-
ereinnahmen, weil im Vergleich zur 
Steuerschätzung vom Herbst 2023 die 
Ausgangsbasis höher war (tatsächli-
ches Aufkommen 2023: 75,1 Milliar-
den Euro, im Herbst 2023 erwartetes 
Aufkommen: 72,6 Milliarden Euro).

Die Erwartungen zur Entwicklung 
des Gemeindeanteils an der Einkom-
mensteuer im aktuellen Jahr wurden 
im Rahmen der Prognose deutlich 
nach oben korrigiert. Hierfür ist die 
Entwicklung der Abgeltungssteuer 
zentral. Bei der Abgeltungssteuer 
auf Zins- und Veräußerungserträge 
wird für das Jahr 2024 ein explosives 
Wachstum erwartet. Der bisherige 
Schätzansatz aus dem Herbst 2023 
wird um mehr als 10 Milliarden Euro 
korrigiert und somit mehr als verdop-
pelt, obwohl sich die relevanten ma-
kroökonomischen Rahmenbedingun-
gen nur geringfügig geändert haben. 
Aktuell geht der Arbeitskreis Steu-
erschätzungen von einem Anstieg 
des Gemeindeanteils an der Einkom-
mensteuer um +6,8 Prozent im Jahr 
2024 aus. In den Folgejahren folgt 
der Verlauf des Gemeindeanteils an 
der Einkommensteuer insbesondere 
dem über die Entwicklung der Lohn- 
und Gehaltssumme vorbestimmten 

Verlauf der Lohnsteuer. Einzelheiten 
zum bundesweiten Ergebnis sind der 
Tabelle auf dieser Seite, siehe unten, 
zu entnehmen.

Die Steuerschätzung geht vom gel-
tenden Steuerrecht aus. Sie berück-
sichtigt nicht die zu erwartenden, 
teilweise auch verfassungsrechtlich 
notwendigen Veränderungen des 
Einkommensteuertarifs, die übli-
cherweise im Zwei-Jahresrhythmus 
vorgenommen werden. Die Verschie-
bung aller Tarifeckwerte bei der 
Einkommensteuer (Grundfreibetrag, 
Beginn der jeweiligen Progressions-
zonen) um einen Prozentpunkt be-
wirkt eine Aufkommensminderung 
um 2,2 Milliarden Euro (Gemein-
deanteil: 330 Millionen Euro) bezie-
hungsweise -0,7 Prozent. Insoweit 
ist damit zu rechnen, dass die hohen 
Zuwächse bei dieser Einkunftsart 
sich allein wegen der zu erwartenden 
Steuerrechtsänderungen nicht reali-
sieren lassen.

Prognose für Niedersachsen

Der Niedersächsische Finanzminister 
hat die Ergebnisse der Regionalisie-
rung der Steuerschätzung für Nieder-
sachsen am 22. Mai 2024 der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Für das Land 
werden im laufenden Jahr (netto nach 
kommunalem Finanzausgleich) Min-
dereinnahmen von 36 Millionen Euro 
gegenüber dem aktuellen Haushalt 
erwartet, für 2025 wird gegenüber 

Voraussichtliche Entwicklung der bundesweiten Steuereinnahmen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
 
Steuern insgesamt (Mio. €) 799.308,3 739.734,6 833.189 895.715,5 915.893,7 950.284 995.151 1.036.569 1.074.832 1.110.485
vH gegenüber Vorjahr 3,0 -7,5 12,6 7,5 2,3 3,8 4,7 4,2 3,7 3,3
 
BIP, nominal (Mrd. €) 3.449,1 3.367,6 3.617,5 3.876,8 4.121,2 4.246 4.363 4.493 4.626 4.763
vH gegenüber Vorjahr 2,8 -3,0 6,3 7,2 6,3 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0

Volkswirtschaftl. Steuerquote 23,17 21,97 23,03 23,10 22,22 22,38 22,81 23,07 23,24 23,32

Verteilung der Steuereinnahmen

 
Bund (Mio. €) 329.052,2 283.114,8 312.291 337.163,2 356.041,7 375.596 388.965 400.305 414.657 428.445
vH gegenüber Vorjahr 2,1 -14,0 8,0 7,5 5,6 5,5 3,6 2,9 3,6 3,3
 
Länder (Mio. €) 324.517,3 316.331,4 355.088,5 384.494,8 382.626,7 394.419 410.958 426.702 443.478 459.528
vH gegenüber Vorjahr 3,3 -2,5 12,3 8,3 -0,5 3,1 4,2 3,8 3,9 3,6
 
Gemeinden (Mio. €) 114,817,4 107.466,2 126.211,5 135.394,1 141.781,2 145.799 152.628 159.442 165.817 171.732
vH gegenüber Vorjahr 3,2 -6,4 17,4 7,3 4,7 2,8 4,7 4,5 4,0 3,6
 
EU (Mio €) 30.924,4 32.822,1 39.598,8 38.663,4 35.444,1 34.470 42.600 50.120 50.880 50.780
vH gegenüber Vorjahr 8,2 6,1 15,8 -2,5 -8,3 -2,7 23,6 17,7 1,5 -0,2
 
Quelle: BMF, Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2024

Ist Schätzung
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der fortgeschriebenen mittelfristigen 
Finanzplanung mit einem Rückgang 
von 46 Millionen Euro gerechnet. Es 
ergeben sich insgesamt in den ein-
zelnen Jahren folgende Erwartungen 
gegenüber der bisherigen Planung 
des Landes (Abweichungen in Milli-
onen Euro): 

2024 2025 2026 2027 2028

-79 -23 -166 -100 -268

Dabei wurden die erwarteten Min-
dereinnahmen für den kommunalen 
Finanzausgleich für 2024 bereits 
kassentechnisch dem Jahr 2025 
zugerechnet. Die Entwicklung der 
Steuereinnahmen des Landes ist der 
nebenstehenden Grafik (rechts) des 
Niedersächsischen Finanzministeri-
ums (MF) aus seiner Präsentation zur 
Presseveröffentlichung am 22. Mai 
2024 zu entnehmen:

Es zeigt sich für den Landeshaushalt, 
dass insgesamt weiterhin ein stetiger 
wenn auch weniger starker Anstieg 
der eigenen Steuereinnahmen prog-
nostiziert worden ist. Insoweit stellt 
sich die Einnahmesituation des Lan-
des weiterhin sehr stabil dar.

Für den kommunalen Finanzausgleich 
prognostiziert das MF folgende Ver-
änderungen in den einzelnen Jahren 
(Abweichungen in Millionen Euro):

2024 2025 2026 2027 2028

-36 -46 -51 -39 -71

Die erwarteten Mindereinnahmen in 
2024 verringern dabei nach § 1 Abs. 
3 des Gesetzes über den kommuna-
len Finanzausgleich die Finanzaus-
gleichsmasse des Jahres 2025. Dies 
bedeutet, dass die Kommunen nach 
der Prognose mit 82 Millionen Euro 
weniger im kommunalen Finanzaus-
gleich 2025 rechnen müssen als nach 
der bisherigen Planung.

Anders als für die Schätzung der 
Gemeindesteuern übernimmt das 
Land die Regionalisierung der Steu-
erschätzung nicht eins zu eins für 
seine weiteren Planungen. Während 
die Steuerschätzung vom geltenden 
Recht ausgeht, berücksichtigt das 
Land zum Teil Mindereinnahmen aus 
sich abzeichnenden Steuerrechts
änderungen. Insoweit enthalten die 
Daten des Landes auch die Abbildung 

von Risiken der künftigen Entwick-
lung. Der Finanzminister hat hierauf 
bereits in der Presseveröffentlichung 
hingewiesen als er ausführt, dass sich 
in dieser Schätzung erstmals Geset-
zesänderungen dämpfend auf das 
Steueraufkommen auswirkten, vor 
allem das Zukunftsfinanzierungs- 
und das Wachstumschancengesetz. 
Für beide Gesetze sei allerdings in 
Niedersachsen ausreichend Vorsorge 
getroffen worden. Hinzu kommen 
weitere Vorsorgen für Steuerrechts
änderungen, deren Umsetzung nicht 
mehr erwartet wird.

In der aktuellen Einschätzung des 
Landes zur jetzigen Steuerschätzung 
wurden dem Vernehmen nach noch 
rund 200 Millionen Euro pro Jahr 
Mindereinnahmen beim Bund-Län-
derfinanzausgleich jährlich einge-
plant, weil die dort beim Land unter 
anderem berücksichtigte kommu-
nale Realsteuerkraft gegenüber dem 
Bundesvergleich überproportional 
gestiegen ist.

Weitere Vorsorge hat das Land für 
die beabsichtigte rückwirkende Er-
höhung des Grund- und Kinderfrei-
betrags für 2024 aufgenommen. In 
Rede steht ein Betrag von rund 80 
Millionen Euro. Auch das – finanziell 
allerdings deutlich weniger gewichti-
ge – Jahressteuergesetz hat das Land 
mit in den Blick genommen. Größere 
Vorsorge hat es noch für die zu erwar-
tenden Existenzminimumberichte für 
2025/2026 und 2027/2028 eingeplant. 
Hier wurden Beträge wie in den ver-

gangenen Jahren berücksichtigt, die 
sich jeweils im mittleren beziehungs-
weise oberen dreistelligen Millionen-
bereich bewegen.

Bei der Prognose der Gemeindesteu-
ern in Niedersachsen wird im lau-
fenden Jahr mit einem Zuwachs von 
88 Millionen Euro gegenüber den 
bisherigen Erwartungen gerechnet. 
In den Folgejahren bewegen sich die 
Abweichungen zwischen -56 Milli-
onen Euro und +68 Millionen Euro 
und damit innerhalb von Schätzun-
genauigkeiten. Hintergrund sind 
durchgängig leicht steigende Gewer-
besteuereinnahmen bei Rückgängen 
beim Gemeindeanteil an der Lohn- 
und Einkommensteuer gegenüber 
den bisherigen Prognosen. Besondere 
Zuwächse sind auch bei der Abgel-
tungssteuer zu verzeichnen, die als 
Anteil des Gemeindeanteils an der 
Einkommensteuer ausgezahlt wird.

Insgesamt ist gleichwohl weiterhin 
ein stetiger wenn auch weniger star-
ker Anstieg der kommunalen Steue-
reinnahmen prognostiziert worden. 
Ausgehend von dem Ist-Ergebnis 
des Jahres 2023 mit 12,04 Milliarden 
Euro (Steuereinnahmen netto ohne 
Bagatellsteuern) sollen im laufenden 
Jahr 12,3 Milliarden Euro und im 
Folgejahr 12,9 Milliarden Euro ver-
einnahmt werden. Bis zum Ende des 
Schätzungszeitraums ist ein Anstieg 
bis auf 14,5 Milliarden Euro prog-
nostiziert. Einzelheiten könnten dem 
Schaubild des MF (siehe folgende 
Seite, oben) entnommen werden:
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Bei der Interpretation der gemeind-
lichen Steuererwartungen ist aller-
dings daran zu erinnern, dass anders 
als beim Land hier keine Vorsorge 
für absehbare Entwicklungen wie 
insbesondere Steuerrechtsände-
rungen enthalten sind. So müssen 

insbesondere die zu erwartenden, 
üblicherweise im Zweijahresrhyth-
mus vorgenommenen, Veränderun-
gen des Einkommensteuertarifs zur 
Freistellung des Existenzminimums 
berücksichtigt werden.

Ausblick

Insgesamt zeigen sich die Steuererwar-
tungen für Bund, Länder und Kommu-
nen angesichts des gesamtwirtschaftli-
chen Umfeldes noch erstaunlich robust. 
Auch wenn im mittelfristigen Zeitraum 
deutliche Rückgänge gegenüber den 
bisherigen Prognosen erwartet werden, 
sind diese nur zu rund zwei Drittel der 
wirtschaftlichen Entwicklung geschul-
det. Im Übrigen handelt es sich um 
Steuerrechtsänderungen, die erstmalig 
in die Schätzung einbezogen wurden.

Gleichwohl wird mit einem weiteren 
Anstieg der Steuereinnahmen gegen-
über dem jeweiligen Vorjahr gerechnet 
auch wenn dieser nicht mehr so hoch 
ausfällt, wie noch im Herbst 2023 pro-
gnostiziert. Die sich abzeichnenden 
düsteren Wolken in der Finanzlage der 
öffentlichen Hand haben ihre Ursache 
somit bislang weniger in (tatsächlich) 
sinkenden Steuereinnahmen als viel-
mehr in der Kreierung ständig neuer 
und zusätzliche Aufgaben durch Bund 
und Land mit entsprechenden Folgen 
für die Ausgaben. Die Notwendig-
keit einer Konzentration auf das noch 
Mach- und Umsetzbare ist in der Politik 
noch nicht angekommen.

Niedersachsen ist Hotspot für Wölfe: Treffen mit dem Umweltminister

Der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) steht zum Schutz des Wolfes 
und er steht zur Begrenzung der 
Population in Niedersachsen. Zwi-
schenzeitlich ist Niedersachsen ein 
europaweiter Hotspot für Wölfe ge-
worden. Hier leben ausweislich der 

Worte von Niedersachsens Umwelt-
minister Christian Meyer mehr Wölfe 
als in den flächengrößeren Staaten 
Frankreich oder Schweden. Ein Be-
standsmanagement mit Ober- und 
Untergrenze ist dringend nötig. Die 
sich aus der großen Population erge-

bende, bisweilen dramatische Lage 
haben elf Landräte aus Landkreisen, 
die vom Wolf besonders betroffen 
sind, sowie Vertreter des NLT dem 
Umweltminister persönlich vorge-
tragen. Das Gespräch fand auf Ein-
ladung von Landrat Heiko Blume am 

Verdeutlichen die Sorgen der Bevölkerung: Vertreter von elf Landkreisen und des NLT beim Treffen Umweltminister Christian Meyer 
(5.v.r) im Landkreis Uelzen.			   Foto: Landkreis Uelzen
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22. April 2024 im Landkreis Uelzen 
statt. Anschließend wurden die in 
den jeweiligen Kreistagen gefassten 
Resolutionen übergeben, in denen 
die zügige Einführung eines Be-
standsmanagements gefordert wird. 
Notwendige Voraussetzung hierfür, 
mahnen die Resolutionen an, ist die 
Anpassung des Rechtsrahmens.

Gefahr für die Deichsicherheit und 
über eine Million Menschen

In vielen Bundesländern sind 
Wolfsangriffe auf Weidetiere eine 
große Sorge der Tierhalter und ver-
unsichern die Bevölkerung. In Nie-
dersachsen ist er darüber hinaus eine 
Gefahr für über eine Million Men-
schen, weil er die Deichsicherheit 
gefährde, begründete NLT-Haupt-
geschäftsführer Hubert Meyer das 
Treffen mit dem Umweltminister. Er 
betonte zudem, dass sich bisher die 
Bundes- und Landespolitik für Maß-
nahmen feiere, die vor Gericht schei-
terten oder nicht praktikabel seien. 

Das gelte auch für die Regelung 
der sogenannten Schnellabschüsse 
einzelner Problemwölfe von Bun-
desumweltministerin Lemke. Deren 
Handhabung sei in Anbetracht des 
geltenden Rechts durch das Nieder-
sächsische Oberverwaltungsgericht 
mit solch hohen Maßgaben ausge-
staltet worden, dass es faktisch nicht 
umsetzbar sei. Daran werde auch 
eine neuerliche Wolfs-Verordnung 
des Landes nichts verändern.

Die Politik in Hannover, Berlin und 
Brüssel sei gut beraten, wenn sie die 
große Sorge der Menschen in un-
seren Dörfern ernstnehme, betonte 
Landrat Blume. Er berichtete in dem 
Gespräch, dass sich Wölfe tagsüber 
durch die Straßen bewegen, zum 
Teil, wie in Wriedel im Landkreis 
Uelzen, direkt hinter Kindergärten. 
Bloße passive Schutzmaßnahmen, 
wie Zäune für Schafherden und Ent-
schädigungsleistungen nach Wolfs-
rissen, würden daher nicht mehr 
reichen. Auch der Umweltminister 

erklärte, er würde die erheblichen 
Mittel, die für den Wolf ausgegeben 
werden, lieber zum Schutz tatsäch-
lich bedrohter Tierarten in Nieder-
sachsen geben.

Regelungen im Europäischen und 
Bundesrecht notwendig

Die Glaubwürdigkeit der Politik 
steht ein Stück weit auf dem Spiel. 
Bisher sind in Deutschland den 
Worten über das Ernstnehmen der 
Sorgen der Schäfer und anderer Tier-
halter keine oder zu wenige Taten 
gefolgt. Bundesministerin Lemke 
und die Niedersächsische Landes-
regierung sind aufgerufen, endlich 
rechtliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die nicht nur auf dem Pa-
pier stehen. Es sei nochmals betont, 
dass es den Landkreisen nicht um 
punktuelle Schnellabschüsse geht. 
Ein Bestandsmanagement mit Ober- 
und Untergrenze setzt verlässliche 
Regelungen im Europäischen und 
Bundesrecht voraus.

Neues Heimatschutzregiment 3 der Bundeswehr übt in Nienburg

Bündnisverteidigung und Heimat-
schutz sind zentrale Aspekte der 
Zeitenwende, die Bundeskanzler 
Olaf Scholz im Februar 2022 im 
Bundestag unter dem Eindruck des 
russischen Überfalls auf die Ukraine 
ausrief. Die Forderung des Kanzlers: 
Deutschland müsse Verteidigungsfä-
higkeit herstellen. Wie das aussehen 
kann, war gut zwei Jahre später in 
der Clausewitz-Kaserne in Nienburg 
zu beobachten. Das neue Heimat-
schutzregiment 3 der Bundeswehr 
hat Ende April 2024 den Ernstfall 
geübt, beobachtet im Rahmen eines 
Fachbesuchertages am 25. April 2024 
von Vertreterinnen und Vertretern 
zahlreicher niedersächsischer Land-
kreise.

Bei realen kalt-regnerischen Ein-
satzbedienungen zeigte das Heimat-
schutzregiment mit seinen verschie-
denen Kompanien aus allen Teilen 
des Landes zahlreiche Einsatzszena-
rien im zivil-militärischen Bereich des 
Heimatschutzes. Die Veranstaltung 
stieß auf großes Interesse bei den nie-
dersächsischen Landkreisen. Sie sind 
als Katastrophenschutzbehörden die 
Schnittstelle zu Partnern im Bevöl-
kerungsschutz wie dem Deutschen 
Roten Kreuz und weiteren Hilfsorga-
nisationen, dem Technischen Hilfs-
werk sowie weiteren Behörden. Die 
Vernetzung und Zusammenarbeit 

Großes Interesse an der Übung (v.l.): Landrat Detlev Kohlmeier (Nienburg / Weser), 
Landrat Michael Schünemann (Holzminden), Landrat Marc-André Burgdorf (Emsland), 
NLT-Geschäftsführer Joachim Schwind, Erster Kreisrat Jörg Richert (Northeim) und 
Landrat Jens Grote (Heidekreis).		  Foto: NLT
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Zwei für Brüssel: Niedersächsische Mitglieder im Ausschuss der Regionen 
benannt

Der Europäische Ausschuss der 
Regionen (AdR) ist die Stimme der 
Kommunen und Regionen in Brüssel. 
Das Gremium vertritt deren Anliegen 
gegenüber den Institutionen der Eu-
ropäischen Union. Niedersachsen ist 
künftig mit zwei Mitgliedern im AdR 
vertreten. Für die kommende Man-
datsperiode hat das Landeskabinett 
den Staatssekretär im Europaminis-
terium Matthias Wunderling-Weil-
bier und Osnabrücks Landrätin Anna 
Kebschull dafür benannt. Als Stell-
vertretungen wurden die Landtags-
abgeordnete Immacolata Glosemeyer 
und Hannovers Oberbürgermeister 
Belit Onay nominiert.

In der laufenden Mandatsperiode 
hat Niedersachsen nur einen Sitz im 

AdR. Die Position wird von Wunder-
ling-Weilbier wahrgenommen, Keb-
schull ist derzeit seine Stellvertrete-
rin. Im kommenden Jahr bekommt 
Niedersachsen planmäßig einen 
zusätzlichen Sitz: Fünf der deut-
schen Bundesländer stellen rotierend 
nach Mandatsperioden jeweils zwei 
Mitglieder, die anderen elf je eines. 
Das Land Niedersachsen wird dann 
mit zwei stimmberechtigten Mit-
gliedern in Brüssel vertreten sein. 
Aufgrund der erneuten Benennung 
von Wunderling-Weilbier und dem 
Aufrücken von Kebschull ist jeweils 
die Benennung einer Stellvertretung 
erforderlich. Die Vorschläge der 
Landesregierung müssen noch von 
der Ministerpräsidentenkonferenz 
bestätigt werden. Das erfolgt voraus-

sichtlich im Dezember. Die Mandats
periode beginnt 2025 und dauert fünf 
Jahre.

Der AdR wurde 1994 als Interessen-
vertretung der Regionen und Kom-
munen in der Europäischen Union 
eingerichtet. Das Gremium mit Sitz 
in Brüssel nimmt Stellung zu Ge-
setzesvorschlägen von Kommission, 
Rat oder Parlament und kann über 
Initiativen selbst Themen setzen. Der 
Ausschuss hat 329 Mitglieder und 
entsprechend viele Stellvertretun-
gen. Deutschland ist mit 24 Mitglie-
dern aus den Bundesländern sowie 
den kommunalen Spitzenverbänden 
im AdR vertreten. Informationen zum 
AdR im Internet: https://cor.europa.
eu/de.

Sie vertreten Niedersachsen im Ausschuss der Regionen: Matthias Wunderling-Weilbier und Anna Kebschull, hier bei einem Austausch 
mit einer Delegation des NLT-Präsidiums im Jahr 2023 in Brüssel.		  Foto: NLT

der verschiedenen Akteure wurde 
bei den Übungsszenarien intensiv 
beübt und dargestellt.

Das Heimatschutzregiment 3 wurde 
im Oktober 2023 mit einem feier-
lichen Aufstellungsappell vor dem 
Niedersächsischen Landtag offiziell 
in Dienst gestellt. Das Regiment ist 
Bestandteil der sogenannten Ter-
ritorialen Reserve der Bundeswehr 

und direkt dem Landeskommando 
Niedersachsen in Hannover unter-
stellt. Es stellt die zentrale Kompo-
nente der Bundeswehr für den Hei-
matschutz in Niedersachsen dar.

Im Rahmen einer Nato-Übungsserie 
fand in diesem Frühjahr die bundes-
weite Übung „National Guardian“ 
der Bundeswehr statt. Als ein Be-
standteil der zahlreichen militäri-

schen Aktivitäten zur Erprobung der 
Bündnisverteidigung beteiligte sich 
das Heimatschutzregiment 3 mit 
seiner Übung. Aus diesem Anlass 
lud das Landeskommando Nieder-
sachsen zahlreiche Vertreterinnen 
und Vertreter von Behörden, Dienst-
stellen und Partnern der Bundes-
wehr zu einem Besuchertag in die 
Clausewitz-Kaserne nach Nienburg 
ein.
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Entscheidungen zur Verletzung des Neutralitätsgebotes durch die Amts- 
inhaberin bei Bürgermeisterwahl und zum Ausschluss eines Mitglieds aus  
Stadtrats- und Stadtbezirksratsfraktion

In dieser Ausgabe von Kommunal-
recht aktuell werden ein noch nicht 
rechtskräftiges Urteil des Verwal-
tungsgerichts (VG) Göttingen zur Un-
wirksamkeit der Bürgermeisterwahl 
in Bad Gandersheim wegen einer vom 
Gericht angenommenen Verletzung 
des Neutralitätsgebots durch die Amt-
sinhaberin sowie mehrere Beschlüsse 
des VG Hannover und des Ober-
verwaltungsgerichts Lüneburg zum 
Ausschluss eines Ratsmitglieds aus 
dessen Stadtratsfraktion und dessen 
Stadtbezirksratsfraktion berichtet.

Das VG Göttingen hat sich auf die 
Klage eines wahlberechtigten Bürgers 
mit Urteil vom 28. Februar 2024 mit 
der Fragestellung befasst, ob das ge-
häufte Abhalten von Ortsterminen in 
amtlicher Eigenschaft durch die Bür-
germeisterin ohne Anlass während 
der heißen Wahlkampfphase eine 
unzulässige Wahlbeeinflussung dar-
stellen kann, wenn erkennbar wahl-
kampfrelevante Themen behandelt 

werden und eine umfassende mediale 
Aufbereitung im Rahmen der amt-
lichen Öffentlichkeitsarbeit erfolgt. 
Hieran anknüpfend war zu entschei-
den, ob der Bürger einen Anspruch 
auf Aufhebung der vorangegangenen 
Wahlprüfungsentscheidung hat und 
ob er beanspruchen kann, die Bürger-
meisterwahl in Bad Gandersheim vom 
12. September 2021 nebst Stichwahl 
vom 26. September 2021 für ungültig 
zu erklären.

In einem anderen kommunalrechtlich 
interessanten Sachverhalt entschied 
das VG Hannover durch Beschlüsse 
vom 7. Februar 2024 über den Aus-
schluss eines Ratsmitglieds aus einer 
Stadtratsfraktion und einer Stadtbe-
zirksratsfraktion. Es setzt sich dabei 
mit den formellen und materiellen 
Voraussetzungen eines Fraktionsaus-
schlusses auseinander und betont vor 
dem Hintergrund der Aufrechterhal-
tung der Funktionsfähigkeit der Frak-
tion und der Mandatswahrnehmung 

durch die Mitglieder, die Bedeutung 
der in der Geschäftsordnung vorge-
sehenen Ladungsfrist. Weitergehend 
führt das VG Hannover zu den An-
forderungen an einen „wichtigen 
Grund“ für den Fraktionsausschluss 
aus und betrachtet, ob der Ausschluss 
willkürlich oder unverhältnismäßig 
erfolgt sein könnte. Da der Betroffe-
ne gegen einen der Beschlüsse Be-
schwerde erhob, befasste sich auch 
das Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht (Nds. OVG) in Lüneburg 
in seinem Beschluss vom 19. April 
2014 mit den Voraussetzungen an 
einen rechtmäßigen Fraktionsaus-
schluss und bestätigte die erstins-
tanzliche Entscheidung.

Sämtliche Entscheidungen sind unter 
www.rechtsprechung.niedersachsen.
de abrufbar.

Die Anmerkungen zu den jeweiligen 
Entscheidungen stellen die Sichtweise 
des Autors dar.

Verletzung des Neutralitätsgebots durch die Amtsinhaberin bei der  
Bürgermeisterwahl
Von Jan-Niclas Bauerschaper*

Das Verwaltungsgericht Göttingen 
hat mit Urteil vom 28. Februar 20241  
der Klage eines wahlberechtigten 
Einwohners stattgegeben. Dieser 
habe gegen den Beklagten, den Rat 
der Stadt Bad Gandersheim, einen 
Anspruch gerichtet auf Aufhebung 
der Wahlprüfungsentscheidung und 
darauf, die Bürgermeisterwahl samt 

1	 Az. d. Gerichts 1 A 258/21.

anschließender Stichwahl für ungül-
tig zu erklären.

Sachverhalt

Hintergrund des Verwaltungsrechts-
streits war die Bürgermeisterwahl 
vom 12. September 2021 nebst 
Stichwahl vom 26. September 2021 
in Bad Gandersheim. Die bisherige 
Amtsinhaberin, Beigeladene im Ver-
fahren, hatte seit Frühjahr 2020 und 
insbesondere auch im Zeitraum vom 
10. August 2021 bis zum 8. September 

2021 sogenannte „Gespräche über 
den Gartenzaun“ in allen 15 zum 
Wahlgebiet gehörenden Dörfern ver-
anstaltet, bei denen sie unter Betei-
ligung der jeweiligen Ortsvorsteher 
und teils weiterer Funktionsträger in 
direkten Kontakt mit den außerhalb 
der Kernstadt lebenden Bürgerinnen 
und Bürgern trat und dabei Gele-
genheit zu einem offenen Austausch 
über ortsrelevante Themen gab. 
Die Termine wurden sowohl über 
ein soziales Medium als auch durch 
Pressemitteilungen der Stadt und auf 

*	 Zugewiesener Regierungsrat beim Niedersächsi-
schen Landkreistag.
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der amtlichen Internetseite der Stadt 
bekanntgemacht und im Nachgang 
entsprechend aufbereitet.

Ferner ließ die Beigeladene vor der 
Stichwahl ohne Amtsbezeichnung 
und städtisches Abzeichen eine 
privat finanzierte Anzeige in der 
örtlichen Presse veröffentlichen, die 
erzielte Erfolge in einem offenen 
Brief an die Mitbürger herausstellte 
und einen „Fünf-Punkte-Katalog“ 
für die Wiederwahl enthielt. Im 
Rahmen der Bürgermeisterwahl 
(37,5 Prozent-Stimmenanteil) und 
der nachfolgenden Stichwahl (57,27 
Prozent-Stimmenanteil) setzte sich 
die Beigeladene gegenüber ihren 
Mitbewerbenden durch, wobei 182 
Wählerinnen und Wähler im Rahmen 
der Bürgermeisterwahl das Ergebnis 
hätten verändern können. Der Wah-
leinspruch des Klägers vom 1. Okto-
ber 2021 wurde aufgrund eines Rats-
beschlusses vom 4. November 2021 
durch die Gemeindewahlleiterin vom 
8. November 2021 zurückgewiesen, 
woraufhin dieser Klage vor dem Ver-
waltungsgericht Göttingen erhob.

VG: Verstoß gegen Neutralitäts-
pflicht

Das Verwaltungsgericht Göttingen 
erkennt einen Anspruch des Klägers 
gegen die Beklagte darauf an, die 
Bürgermeisterwahl von Bad Gan-
dersheim und die entsprechende 
Stichwahl für ungültig zu erklären. 
Die entgegenstehende Wahlein-
spruchsentscheidung sei rechtswid-
rig und verletzte den Kläger in seinen 
Rechten.

Der Anspruch bestehe, da ein 
Rechtsverstoß das Wahlergebnis 
nicht nur unwesentlich beeinflusst 
habe. Die Beigeladene habe durch 
die durchgeführten „Gespräche 
über den Gartenzaun“ das ihr als 
Amtsträgerin obliegende Neutra-
litätsgebot im Wahlkampf verletzt. 
Nach diesem auch in Direktwahlen 
geltenden Prinzip müsse der Wähler 
in einem freien und offenen Prozess 
der Meinungsbildung ohne jede un-
zulässige Beeinflussung von staat-
licher oder nichtstaatlicher Seite zu 
seiner Wahlentscheidung gelangen 
können. Hieraus folge zugleich eine 
Grenzziehung zwischen zulässiger 
amtlicher Öffentlichkeitsarbeit und 
unzulässiger offener oder verdeckter 
Wahlwerbung.

Das Gericht stellt fest, dass die Grenze 
in der Vorwahlzeit auch dort über-
schritten sein könnte, wo amtliche 
Maßnahmen zugunsten eigener 
Machterhaltung zu erkennen seien. 
Maßgeblich seien dabei Anzahl, Um-
fang und Zeitpunkt der Maßnahmen 
sowie die Intensität des dahinterstehen-
den Wahlkampfes. Auch bei Annahme 
eines Amtsbonus für Repräsentations-
aufgaben habe die Beigeladene durch 
die „Gespräche über den Gartenzaun“ 
die ihr obliegende Neutralitätspflicht 
verletzt, da sie in anlasslosen Tref-
fen mit Bürgerinnen und Bürgern als 
Amtsinhaberin aufgetreten und ihren 
damit verbundenen Wissensvorsprung 
gegenüber anderen Bewerbern ausge-
nutzt habe, um wahlkampfrelevante 
Sachthemen zu besprechen und unter 
Nutzung ihrer Ressourcen in die Ver-
waltung zu tragen.

Dies sei umso schwerer zu gewichten, 
da die Termine ab dem 10. August 2021 
in der heißen Wahlkampfphase (Zeit-
raum ab sechs Wochen vor der Wahl) 
stattgefunden und alle 15 Ortschaften 
umfasst hätten, ohne dass für diese 
Häufung Gründe bestanden hätten. 
Ferner habe der Verstoß gegen das 
Neutralitätsgebot das Wahlergebnis 
auch nicht nur unerheblich beeinflusst, 
da nach der Lebenserfahrung eine 
konkrete Möglichkeit dafür bestan-
den habe, dass die Beigeladene in den 
Gesprächen zumindest 182 Wähler 
zur Stimmabgabe für sie überzeugt 
haben könne. Abschließend stellte das 
Gericht noch fest, dass die Tätigkeit 
der Beigeladenen außerhalb der Vor-
wahlzeit unter Umständen noch als 
zulässige Repräsentations- und Öffent-
lichkeitsarbeit anzusehen sein könnte, 
dies jedoch aufgrund der konkreten 
streitgegenständlichen Ausgestaltung 
vorliegend nicht der Fall sei. Das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig.

Anmerkung:

Den Hauptverwaltungsbe-
amtinnen und -beamtinnen 
kommt in der Vorwahlzeit eine 
doppelte Stellung als Organ 
der Kommunalverwaltung 
einerseits und Person und 
Wahlkämpfende(r) anderseits 
zu, die ein Spannungsfeld zwi-
schen der Öffentlichkeitsarbeit 
in Ausübung des Amtes und 
der politischen Betätigung zu 
Wahlkampfzwecken bedingt. In 
diesem Spannungsfeld, welches 
in amtlicher Eigenschaft durch 
den Neutralitätsgrundsatz und 
auf privater Ebene durch die 
Meinungsfreiheit geprägt ist, 
ist eine Grenzziehung zwischen 
zulässiger Öffentlichkeitsarbeit 
und unzulässiger Wahlbeein-
flussung notwendig. Der vom 
VG Göttingen angelegte Maß-
stab ist rechtlich überzeugend, 
in der verwaltungspraktischen 
Anwendung jedoch nicht prob-
lemlos umzusetzen.

Sachliche Kriterien wie die An-
lassbezogenheit der Auftritte, 
der Verwendung amtlicher Res-
sourcen, des durch die Sache 
gerechtfertigten öffentlichen 
Informationsbedürfnisses, der 
zeitlichen Nähe zur Wahl und 
die Wahlkampfintensität schaf-
fen zwar einen Orientierungs-
rahmen, müssen aber in jeder 
auftretenden Fallkonstellation 
neu gewichtet und beurteilt 
werden. Amtsträgerinnen und 
-träger sollten sich vor diesem 
Hintergrund in Vorwahlzeiten 
für die vorstehende Problematik 
sensibilisieren und hinterfra-
gen, ob konkrete Veranstal-
tungen ein amtliches Gepräge 
nach außen hin vermitteln und 
die Aktivitäten damit an der 
Neutralitätspflicht zu messen 
sind. Insbesondere in der heißen 
Wahlkampfphase, die das Ge-
richt ab sechs Wochen vor der 
Wahl annimmt, sollte bei allen 
Terminwahrnehmungen und 
eigenen Veranstaltungen der 
Kommune diesbezüglich eine 
besondere Sensibilität an den 
Tag gelegt werden.

Gericht setzt Grenzen: Die „Gespräche 
über den Gartenzaun“ haben die Neutra-
litätspflicht einer Amtsinhaberin im Wahl-
kampf verletzt.	
	 Foto: el_duderino123 / Pixabay
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Fraktionsausschluss aus Stadtrat und Stadtbezirksrat
Von Jan-Niclas Bauerschaper*

Mit zwei Beschlüssen vom 7. Februar 
20241 hat das Verwaltungsgericht 
Hannover über den Ausschluss eines 
Stadtratsmitglieds aus einer Frakti-
on im Stadtrat der Landeshauptstadt 
Hannover und im Stadtbezirksrat 
Herrenhausen-Stöcken entschieden. 
Während der Ausschluss aus der 
Fraktion im Stadtrat nach summari-
scher Prüfung wegen eines formel-
len Fehlers rechtswidrig sei und die 
Fraktion dem Antragsteller damit 
sämtliche Mitgliedsbefugnisse im 
Rat der Stadt Hannover bis zu einer 
Entscheidung in der Hauptsache 
belassen müsse, sei andererseits der 
Ausschluss des Antragstellers aus 
dem Stadtbezirksrat voraussicht-
lich rechtmäßig erfolgt, sodass der 
Antragsteller mit seinen Antrag auf 
Gewährung einstweiligen Rechts-
schutzes nur teilweise Erfolg hatte. 
Eine gegen den letztgenannten 
Beschluss erhobene Beschwerde 
des Antragstellers wurde durch das 
Oberverwaltungsgericht Lüneburg 
mit Beschluss vom 19. April 20242 
zurückgewiesen.

Sachverhalt 

Hintergrund des Verwaltungsrechts-
streits sind polizeiliche Ermittlungen 
gegen den Antragsteller im Zusam-
menhang mit dem Vorwurf der sexu-
ell konnotierten Kontaktaufnahme 
zu einem weiblichen 16-jährigen 
Mitglied der Jugendorganisation 
einer Partei.

In der Sitzung des Fraktionsvor-
standes der Ratsfraktion am 10. Ok-
tober wurden die strafrechtlichen 
Vorwürfe gegen den Antragsteller 
diskutiert und die Beschlussemp-
fehlung vereinbart, wonach das 
Verhalten des Antragstellers aufs 
Schärfste zu missbilligen sei und 
er mit Nachdruck aufzufordern sei, 
mit sofortiger Wirkung seine kom-
munalpolitischen Mandate und 
Ämter niederzulegen. Sofern dies 
nicht geschehe, solle die Fraktion 
kurzfristig zu einer Sondersitzung 
zusammenkommen, um ein Frakti-
onsausschlussverfahren einzuleiten. 
Unmittelbar danach schloss sich 

1	 Az. d. Gerichts 1 B 5632/23 und 1 B 5718/23.
2	 Az. d. Gerichts 10 ME 62/24.

eine Fraktionssitzung an, im Rah-
men derer der Antragsteller mit den 
Vorwürfen konfrontiert wurde. Nach 
dem Protokoll der Sitzung habe er 
die Gelegenheit zur Stellungnahme 
wahrgenommen, sich jedoch nicht 
zum Sachverhalt geäußert, sondern 
seinen Rücktritt ausgeschlossen und 
die Fraktions- und Parteiführung in 
herabsetzender Weise angegriffen.

Die Mitglieder der Fraktion im Stadt-
rat wurden daraufhin mit E-Mail 
vom 23. Oktober 2023 um 13:58 Uhr 
zur Fraktionssitzung am 26. Okto-
ber 2023, 18:00 Uhr geladen. In der 
Geschäftsordnung der Fraktion im 
Stadtrat heißt es zu Fraktionsaus-
schlüssen:

„Über Ordnungsmaßnahmen 
beschließt die Fraktionsver-
sammlung bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes mit der 
Mehrheit der Stimmen der 
Mitglieder der Stimmen ihrer 
Mitglieder auf schriftlichen 
nach vorheriger Anhörung des 
Betroffenen. Der Antrag muss 
von allen Fraktionsmitgliedern 
schriftlich bekannt gegeben 
werden. Zwischen Bekanntgabe 
und Abstimmung müssen min-
destens drei Tage liegen. (…)“

In der beigefügten Beschlussvorlage 
führte der Vorsitzende der Ratsfrak-
tion zu den Vorwürfen gegen den 
Antragsteller aus, dass mehrfach 
das Gespräch mit diesem gesucht 
worden sei, ihm die Folgen eines 
Festhaltens an Amt und Mandat und 
einer öffentlichen Diskussion vor 
Augen geführt worden seien und 
ihm die Möglichkeit eines gesichts-
wahrenden Rücktritts in Aussicht 
gestellt worden sei, um Schaden von 
ihm, der Fraktion und der Partei ab-
zuwenden. Dieser habe sein Verhal-
ten jedoch nur bagatellisiert und sich 
in Widersprüche verstrickt. Wegen 
einer nachhaltigen Störung des 
Vertrauensverhältnisses zwischen 
dem Antragsteller und der Fraktion 
beschlossen die Fraktionsmitglieder 
entsprechend der Vorlage am 26. 
Oktober einstimmig den Ausschluss 
des Antragstellers aus der Fraktion.

Nachfolgend wurde der Antragstel-
ler in der Sitzung der Stadtbezirks-
ratsfraktion ebenfalls mit sofortiger 
Wirkung ausgeschlossen.

Der antragstellende Ratsherr wendet 
sich vor dem Verwaltungsgericht 
mit seinen Anträgen gegen den von 
seiner Fraktion beschlossenen Frak-
tionsausschluss und die Abberufung 
aus dem Stadtbezirksrat und begehrt 
die Feststellung der Nichtigkeit der 
Beschlüsse und hilfsweise die Fest-
stellung des Fortbestehens der Mit-
gliedschaft in der Fraktion in Rat und 
Stadtbezirksrat. Er macht geltend, 
dass die Ladungsfrist für die Frakti-
onssitzung, in der der Fraktionsaus-
schluss beschlossen wurde, unan-
gemessen kurz bemessen gewesen 
sei. Die Vorwürfe seien inhaltlich 
haltlos und in der Fraktionssitzung 
zu seinem Ausschluss nicht hinrei-
chend konkret bezeichnet gewesen. 
Der Fraktionsausschluss aus dem 
Stadtrat und dem Stadtbezirksrat 
sei jeweils ermessensfehlerhaft und 
unverhältnismäßig. Insbesondere 
würden seine Rechte als Mitglied 
der Vertretung ausgehöhlt und die 
Unschuldsvermutung missachtet.

Entscheidungen

Das Verwaltungsgericht Hannover 
entschied hinsichtlich des Fraktions-
ausschlusses aus dem Stadtrat,3 dass 
die Geschäftsordnung der Frakti-
on für Ordnungsmaßnahmen eine 
verbindliche Ladungsfrist von drei 
Tagen zwischen der Bekanntgabe 
des schriftlichen und begründeten 
Antrags und der Abstimmung über 
den Fraktionsausschluss vorsehe, 
welche vorliegend durch die An-
tragsgegnerin nicht eingehalten 
worden sei. Die mit der Ladungsfrist 
von drei vollen Tagen verbundene 
Warn- und Besinnungsfunktion für 
die Fraktionsmitglieder habe da-
durch nicht greifen können. Auch 
stehe die Ladungsfrist nicht zur 
Disposition der Fraktion und die 
Geschäftsordnung enthalte keine 
Möglichkeit, die Frist in Eilfällen zu 
verkürzen.

Da den formellen Anforderungen an 
einen Fraktionsausschluss aufgrund 
des weitgehenden Beurteilungs-

3	 Az. d. Gerichts 1 B 5632/23.

*	 Zugewiesener Regierungsrat beim Niedersächsi-
schen Landkreistag.
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spielraums der Fraktion in materiel-
len Gesichtspunkten eine besondere 
Bedeutung für Sicherung der Verfah-
rensrechte des Betroffenen zukom-
me, sei der Verstoß auch wesentlich 
und rechtfertige die Vorwegnahme 
der Entscheidung in der Hauptsache, 
also der Feststellung des Fortbeste-
hens des Mitgliedsverhältnisses in 
der Stadtratsfraktion. Der Fraktion 
bleibe es jedoch unbenommen, im 
Falle eines (lediglich) verfahrens-
fehlerhaften Zustandekommens des 
Ausschlusses noch einmal einen sol-
chen zu beschließen.

In Bezug auf den Ausschluss des An-
tragstellers aus dem Stadtbezirksrat 
entschied das Verwaltungsgericht,4 
dass nach vorläufiger Prüfung eine 
nachhaltige Störung des Vertrau-
ensverhältnisses der Fraktionsmit-
glieder zur Person des Antragstellers 
vorläge, die den Ausschluss aus der 
Fraktion im Stadtbezirksrat rechtfer-
tige. Ein festgestelltes strafrechtli-
ches Verhalten in Form einer Verur-
teilung sei hierfür nicht erforderlich, 
da die strafrechtliche Unschuldsver-
mutung auf die politische Entschei-
dung zum Fraktionsausschluss nicht 
zu übertragen sei. Es genüge die 
Zerrüttung des Vertrauensverhält-
nisses zu den anderen Fraktionsmit-
gliedern durch die Ermittlungsvor-
würfe zur Übergriffigkeit auf eine 
Minderjährige und das anschließend 
gezeigte Gesamtverhalten des An-

4	 Az. d. Gerichts 1 B 5718/23.

tragstellers im Zuge der nachfolgen-
den Fraktionssitzung. Hier habe der 
Antragsteller das Vertrauensverhält-
nis durch das Bagatellisieren seines 
Verhaltens, fehlender Angaben zum 
konkreten Sachverhalt und die her-
absetzenden verbalen Äußerungen 
gegenüber der Fraktionsspitze stark 
beeinträchtigt.

Der Ausschluss sei daher wegen des 
Vorliegens eines wichtigen Grundes 
weder unverhältnismäßig noch will-
kürlich erfolgt. Ohne Zugehörigkeit 
zu einer Fraktion sei der Antragstel-
ler nicht von Informationen abge-
schnitten, die zur Mandatsausübung 
notwendig seien. Angesichts der 
auch fraktionslosen Abgeordneten 
zustehenden Rechte seien weitere 
Beeinträchtigungen nicht anzuneh-
men und im Übrigen auch nicht dar-
gelegt.

Beschwerde vom OVG zurückge-
wiesen

Eine gegen den letztgenannten Be-
schluss erhobene Beschwerde des 
Antragstellers wurde durch das 
OVG Lüneburg mit Beschluss vom 
19. April 20245 zurückgewiesen. Das 
Gericht bestätigte den erstinstanzli-
chen Beschluss und betonte weiter-
gehend, dass sich der ausgeschlos-
sene Ratsherr auch nicht auf die 
Vorschrift des § 53 Satz 1 NKomVG 
berufen könne, wonach das Man-

5	 Az. d. Gerichts 10 ME 62/24.

datsverhältnis erst nach Erhebung 
der öffentlichen Klage wegen eines 
Verbrechenstatvorwurfs ruhe, da die 
gesetzliche Folge des Ruhens des 
Mandatsverhältnisses einem ande-
ren Zweck als dem des beschlosse-
nen Fraktionsausschlusses diene.

Mit dem Ruhen des Mandats solle 
sichergestellt werden, dass im Vor-
feld einer drohenden Aberkennung 
der Wählbarkeit und eines damit 
ebenfalls drohenden Mandatsver-
lusts der betroffene Abgeordnete 
als solcher nicht mehr in Erschei-
nung trete. Der Fraktionsausschluss 
diene demgegenüber der Sicherung 
einer funktionierenden, vertrauens-
vollen Zusammenarbeit innerhalb 
der Fraktion. Das VG Hannover 
habe erstinstanzlich zutreffend 
festgestellt, dass die strafrechtliche 
Unschuldsvermutung nicht auf die 
politische Entscheidung des Frakti-
onsausschlusses übertragbar sei.

Auch habe das Verwaltungsge-
richt das Vorliegen eines wichtigen 
Grundes für den Ausschluss rechts-
fehlerfrei festgestellt, da die straf-
rechtlichen Ermittlungen und die 
zusätzlich festgestellte Zerrüttung 
des Vertrauensverhältnisses durch 
außerfraktionelles Fehlverhalten zu 
den anderen Fraktionsmitgliedern 
einen konkreten politischen Bezug 
zur Fraktionsarbeit besäßen. Da 
der Ausschluss aus der Fraktion als 
ein Akt interner Selbstgestaltung 
und kollektiver politischer Verant-
wortung anzusehen sei, stehe der 

Störung des Vertrauensverhältnisses: Ob eine Fraktion ein Mitglied ausschließt ist eine politische Entscheidung und gerichtlich nur 
eingeschränkt überprüfbar.			   Foto: Alexa / Pixabay
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Fraktion bei der Bewertung, ob das 
Verhalten eines Mitglieds einen den 
Ausschluss rechtfertigenden Grund 
darstelle, ein gerichtlich nur ein-
geschränkt überprüfbarer Beurtei-
lungsspielraum zu.

Als letztlich politische Entscheidung 
sei der Fraktionsausschluss gericht-
lich daher nicht daraufhin zu über-
prüfen, ob er vertretbar sei, sondern 
im Rahmen der Willkürkontrolle 
allein darauf, ob das Statusrecht des 
betroffenen Abgeordneten in grund-
legender Weise evident verkannt 
worden sei. Das Willkürverbot sei 
dabei dann verletzt, wenn sich ein 
vernünftiger, sich aus der Natur 
der Sache ergebender oder sonst 
sachlich einleuchtender Grund für 
die Entscheidung nicht finden lasse, 
sondern vielmehr evident sach-
fremd entschieden worden sei. Dies 
sei mit der vorbezeichneten Begrün-
dung vorliegend nicht der Fall. Bei 
der Ermessensausübung sei letztlich 
auch keine Unverhältnismäßigkeit 
des Fraktionsausschlusses fest-
zustellen. Diese sei insbesondere 
auch erforderlich und angemessen 
gewesen, da mildere Mittel in Form 
einer Rüge oder Abmahnung nicht 
geeignet gewesen seien, das zer-
rüttete Vertrauensverhältnis zu den 
anderen Fraktionsmitgliedern wie-
derherzustellen.

Weiteres Verfahren

Zwischenzeitlich schloss die Stadt-
ratsfraktion den Antragsteller mit 
Beschluss vom 20. Februar 20246 er-
neut aus. Hiergegen hat der Antrag-
steller einen weiteren Antrag auf 

6	 Az. d. Gerichts 1 B 1230/24.

einstweiligen Rechtsschutz gestellt 
sowie Klage bei dem VG Hannover 
erhoben. 

Die 1. Kammer des Verwaltungsge-
richts Hannover hat mit Beschluss 
vom 30. Mai 2024 den Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Anord-
nung abgelehnt, weil der Fraktions-
ausschluss vom 20. Februar 2024 
voraussichtlich formell und materiell 
rechtmäßig sei. Es wiederholte dabei 
im Wesentlichen die vorbezeichne-
ten Erwägungen. Die Kammer sei 
der Auffassung, dass die strafrecht-
lichen Ermittlungen Anlass für Ge-
spräche mit dem Antragsteller böten. 
Es sei für die Kammer nachvoll-
ziehbar, dass das Gesamtverhalten 
des Antragstellers bei den anderen 
Fraktionsmitgliedern Unverständnis 
auslöste und das persönliche Ver-
trauen erschüttere. Die Störung des 
Vertrauensverhältnisses basiere auf 
dem außerhalb der Fraktion bekannt 
gewordenen Anknüpfungsverhalten 
von einer gewissen Erheblichkeit 
und habe sich durch den anschlie-
ßenden Umgang des Antragstellers 
mit diesen Vorwürfen bei den an-
deren Fraktionsmitgliedern in nach-
vollziehbarer Weise manifestiert.

Diese Störung trage für sich bereits 
den Ausschluss aus der Fraktion. 
Ein festgestelltes strafrechtliches 
Verhalten sei dafür nicht notwen-
dig. Der Zeitablauf seit Kenntnis der 
Vorwürfe und die Unschuldsvermu-
tung hätten für die Einordnung als 
ausreichend wichtiger Grund für 
den Fraktionsausschluss keine Be-
deutung. Die Entscheidung ist noch 
nicht rechtskräftig.

Anmerkung: 

Zu den Entscheidungen ist fest-
zuhalten, dass der Fraktions-
ausschluss eines Ratsmitglieds 
nach der Rechtsprechung des 
OVG Lüneburg in materieller 
Hinsicht als politische Ent-
scheidung einem weiten Beur-
teilungsspielraum der Fraktion 
unterliegt, der gerichtlich nur 
eingeschränkt überprüfbar ist. 
Vor diesem Hintergrund be-
kräftigt das VG Hannover die 
formellen Anforderungen an 
den Fraktionsausschluss, im 
Konkreten die Einhaltung der 
nach der Geschäftsordnung 
vorgesehenen Ladungsfrist, 
um die Rechtsstellung des be-
troffenen Fraktionsmitglieds 
zu schützen und den weiteren 
Fraktionsmitgliedern die Mög-
lichkeit einer umfassenden in-
haltlichen Auseinandersetzung 
mit den Vorwürfen zu geben.

Ein in materieller Hinsicht 
anderes Ergebnis unter Be-
rücksichtigung der strafrecht-
lichen Unschuldsvermutung 
würde die Gestaltungsfreiheit 
der Fraktionen, die auf eine 
dauerhafte politische Überein-
stimmung zur effektiven ge-
meinsamen Arbeit in den Räten 
und Bezirksräten angewiesen 
sind, konterkarieren. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass dem einzelnen 
Ratsmitglied auch ohne Frakti-
onszugehörigkeit substanzielle 
Mitgliedschaftsrechte nach 
Maßgabe des § 56 NKomVG 
verbleiben.
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Einfach mal machen! Praxisbeispiele zum Einsatz von KI der Kreisverwaltung

Von Ulrich Lottmann*

Scriba, die lateinische Bezeichnung 
für Schreiber, bezeichnete im anti-
ken Rom staatliche Hilfsbeamte oder 
Privatsekretäre. Sie versahen ihr Amt 
dauerhaft, verlässlich, fachkundig und 
loyal, aber ohne eigenständige Funk-
tion. Scriba ist auch der Name einer 
Software, welche die Kreisverwal-
tung von Lüchow-Dannenberg nutzt, 
um Protokolle zu erstellen. Dabei 
nutzt die Software Funktionen aus 
der Werkzeugkiste der künstlichen 
Intelligenz (KI). Scriba steht gleich-
zeitig sinnbildlich für den aktuellen 
Einsatz von KI in der Verwaltung: 
verlässlich, unterstützend soll sie den 
Beschäftigten die Arbeit erleichtert 
und das Arbeitsergebnis verbessern, 
aber nicht eigenständig handeln oder 
abschließend entscheiden. Um KI und 
die verwandten Aspekte Maschinelles 
Lernen und Robotic Process Automati-
on (RPA, technologisch automatisierte 
Prozesse) ging es bei einem Themen-
tag des Niedersächsischen Landkreis-
tages (NLT). Dabei wurde deutlich: 
KI in der Kreisverwaltung ist schon 
Realität!

Praxisbeispiele waren der Schwer-
punkt des Thementages am 29. Mai 
2024 in Hannover. Dabei gehe es nicht 
um eine technologische Perspektive 
auf KI, sondern deren strategische 
Bedeutung, erklärte einleitend der 
Hauptgeschäftsführer des NLT, Hu-
bert Meyer. Die Veranstaltung war 
deshalb für die Verwaltungsspitzen 
konzipiert. Die Teilnahme von Land-
rätinnen und Landräten, Dezernen-
tinnen und Dezernenten und weiteren 
Führungskräften – insgesamt 40 Spit-
zenvertreterinnen und -vertreter aus 
Kreisverwaltungen und kommunalen 
Unternehmen – zeigte das Interesse 
an diesem Format. Konzipiert und 
organisiert hatte es Stefan Domanske, 
Digitalisierungs-Beigeordneter beim 
NLT.

KI erstellt Protokolle und bereitet 
Entscheidungen im Bereich Jugend 
vor

Scriba war das erste Praxisbeispiel. 
Präsentiert wurde es von Sabrina Don-
ner von der Stabsstelle Digitalisierung 
des Landkreises Lüchow-Dannen-
berg. Die KI-Anwendung übernimmt 
die Audio-Dokumentation von Kreis-

tags- und Ausschusssitzungen. Dabei 
erkennt sie Rednerinnen und Redner 
an der Stimme, transkribiert die Auf-
nahme und schlägt eine inhaltliche 
Zusammenfassung vor. Statt nach 
stundenlanger, mühsamer Arbeit 
steht so innerhalb von Sekunden ein 
Dokument zu weiteren Bearbeitung 
zur Verfügung.

Donner stellte zudem die KI-basierte 
Anwendung EMMA vor. Das System 
übernimmt im Fachdienst „Kinder, Ju-
gend und Familie“ automatisiert Stan-
dardvorgänge, bereitet Entscheidun-
gen vor und entwirft Schriftverkehr. 
Die Beschäftigten des Fachdienstes 
prüfen das Ergebnis und korrigieren 
es bei Bedarf. Eine Entscheidung wird 
von der KI nicht getroffen. EMMA sei 
auch von technischen Laien bedien-
bar, betonte Donner, und arbeite 24/7, 
365 Tage im Jahr. Es bearbeitet Aufträ-
ge und gebe per Mail Auskunft über 
den Sachstand. Zudem sei EMMA 
unabhängig von der Fachsoftware ein-
setzbar, wies sie auf Vorteile hin.

Roboter erkennt Antrag, legt Daten 
strukturiert ab und erstellt Antwort-
mail

Der Landkreis Stade nutzt die regel-
basierte Abarbeitung von Aufträgen 
und automatisierte Bearbeitung von 
Prozessen, erläuterte Danny Thieme, 

Leiter des Amtes IT des Landkreises 
Stade. Bei „Robotic Process Automa-
tion“ (RPA) werden Software-Roboter 
an normalen Verwaltungsarbeitsplät-
zen eingesetzt, sie können automa-
tisiert Arbeitsschritte mit vorhande-
nen Programme wie Outlook, Excel 
oder Onlineformularen durchführen, 
Daten ausfüllen, kopieren, einfügen 
und speichern.

Das funktioniert wie folgt: Kundinnen 
und Kunden stellen Online-Anträge, 
der Roboter bekommt eine E-Mail über 
den Eingang, extrahiert die Daten, 
legt diese strukturiert ab und erstellt 
eine Antwortmail an die Antragstel-
lenden. Dies werde beim Landkreis 
Stade beispielsweise eingesetzt bei 
Anmeldungen von Zeltlagern, Anträ-
ge für die Schülerbeförderung für Taxi 
und Kleinbusse, der Anmeldung von 
Veranstaltungen und Anträgen auf 
Schülerfahrkarten.

Chatbot beantwortet Fragen im 
IT-Support und von Bürgerinnen und 
Bürgern

Noch in der Umsetzung ist ein Chat-
bot für den internen IT-Support sowie 
die Außenkommunikation der Bürger-
büros der Kommunen im Landkreis 
Uelzen. Die Ausschreibung für das 
textbasierte Dialogsystem sei veröf-
fentlicht, erklärte Andreas Hense, 

*	 Referent beim Niedersächsischen Landkreistag.

Thementag Künstliche Intelligenz: NLT-Beigeordneter Stefan Domanske (stehend) 
begrüßt Landrätinnen und Landräte, Entscheiderinnen und Entscheider aus den Land-
kreisen.		  Foto: NLT
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Vorstand des IT-Verbundes Uelzen. 
Anhand der dafür formulierten An-
forderungen konnte er den geplanten 
Einsatz und die gewünschte Arbeits-
weise vorstellen. Demnach soll das Di-
alogsystem internetbasiert und selbst-
trainierend Kundinnen und Kunden 
des IT-Supports Anleitungen und 
Hilfe bei häufigen und von den Nutze-
rinnen und Nutzern zumeist selbst be-
hebbaren Problemen anbieten. Dabei 
sei es wichtig, dass natürliche Sprache 
verwendet werde und auch Synony-
me zum Ziel führten, erklärte Hense. 
Nach dem gleichen System sollen Bür-
gerinnen und Bürger Antworten auf 
häufig gestellte Fragen erhalten.

KI durchsucht interne Vorschriften 
und Vereinbarungen

Abschließend stellte Markus Meiß-
mer, aus dem nordrhein-westfälischen 
Landkreis Steinfurt per Video zuge-
schaltet und dort Leiter des Amtes für 
IT und Digitalisierung, eine KI-ba-

sierte Anwendung zum Durchsuchen 
interner Datenbanken vor. Auch hier 
ging es um die intuitive, auf natürli-
cher Sprache beruhende Nutzung vor-
handener Daten. Die KI ermögliche es 
den Beschäftigten, mittels KI schnell 
und komfortabel die Landkreis-in-
ternen Vorschriften, Dienstvereinba-
rungen, Kreisrecht und ähnliches zu 
durchsuchen und passgenau Antwor-
ten und Anleitungen für ihr Anliegen 
zu finden. Der zunächst ausschließlich 
interne Einsatz habe zum Ziel, die 
Kreisbeschäftigten für die Nutzung 
von KI zu begeistern, Risiken zu mini-
mieren, Fehler zu beseitigen und die 
Anwendungen zu verbessern.

Unterstützung beim Bezug von 
KI-Lösungen durch GovConnect

Nach den Praxisberichten erklärte 
Patricia Pichottki, wie die Landkrei-
se für sich ihre KI-Lösungen finden, 
entwickeln beschaffen und einführen 
können. Die Geschäftsführerin von 

GovConnect, dem von kommunalen 
IT-Dienstleistern, kommunalen Spit-
zenverbänden und Land Niedersach-
sen getragenen Unternehmen, gab 
einen Überblick über Potenziale und 
Rahmenbedingungen und wies auf 
die Zusammenarbeit mit Unterneh-
men wie straiqr, DeepL, travekom und 
Google hin. Eine intensive Fragerun-
de zu konkreten Problemen schloss 
den Thementag.

NLT-Hauptgeschäftsführer Meyer 
nutzte sein Schlusswort um zu beto-
nen, dass mutige Landkreise sich auf 
den Weg gemacht und eigenständig 
Lösungen gefunden hätten. Dieser Im-
petus müsse beibehalten und verstärkt 
werden. Der NLT und der Deutsche 
Landkreistag würden mit Formaten 
wie dem Thementag darauf aufmerk-
sam machen, Fragen bündeln, Wissen 
vermitteln und weitere Informationen 
koordinieren. „Einfach mal machen!“, 
gab er den Verwaltungsspitzen mit 
auf den Weg.

NLT-Umweltausschuss berät Abfallrecht und besichtigt Entsorgungsanlage 
Deiderode

Das Abfallrecht war ein Schwerpunkt 
der 82. Sitzung des Umweltausschus-
ses des Niedersächsischen Land-
kreistages (NLT). Das Treffen fand, 
auf Einladung von Erster Kreisrätin 
Doreen Fragel, im Landkreis Göt-
tingen statt – in Räumen der Entsor-
gungsanlage Deiderode. Nachdem 
der Entwurf eines neuen NLT-Positi-
onspapiers erstberaten worden war, 
konnten sich die Mitglieder über die 
Restabfallbehandlungsanlage infor-
mieren. Der Geschäftsführer des Ab-
fallzweckverbandes Südniedersach-
sen, Markus Rybarczyk, übernahm 
die Führung und berichtete über 
Errichtung und Betrieb der Anlage.

Der Abfallzweckverband Südnie-
dersachsen ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts und wurde 2003 
von den Landkreisen Göttingen, 
Northeim, Osterode am Harz und der 
Stadt Göttingen mit dem Ziel gebildet, 
die Abfälle der Region wirtschaftlich 
und ökologisch sinnvoll zu entsor-
gen. Der Zweckverband betreibt seit 
2005 die mechanisch-biologische 
Abfallbehandlungsanlage (MBA) 
Südniedersachsen sowie zwei Ab-
fallumschlagsstationen. In der MBA 
wird überwiegend der Haus- und 
Sperrmüll aus dem Verbandsgebiet 
zunächst mechanisch und anschlie-
ßend biologisch behandelt.

In einem Grundsatzbeschluss ent-
schieden sich die Verbandsmitglieder 
für eine verfahrenstechnische Wei-
terentwicklung der MBA: Umstellung 
von der Nass- auf eine Trockenver-
gärung. Nachdem die Vergärungsbe-
hälter der Nassvergärung im Februar 
2022 zurückgebaut wurden, hat der 
Zweckverband mit der Errichtung der 
Trockenvergärung begonnen. Seit Au-
gust 2023 befindet sich die Trocken-
vergärung nunmehr in der warmen 
Inbetriebnahme. Es folgen der Probe-
betrieb und die spätere Abnahme.

„Weiße Rauchfahne“ macht Behand-
lung des Abfalls sichtbar

Die in der vorgeschalten mechani-
schen Aufbereitung abgetrennten 
organikhaltigen Anteile aus dem 
angelieferten Hausmüll (Feinfrak-
tion) werden in der neuen Trocken-
vergärung behandelt. In der ersten 
Behandlungsstufe wird die Feinfrak-
tion in den Vergärungstunneln unter 
Ausschluss von Sauerstoff behandelt. 
Hierbei entsteht Biogas, ähnlich wie 
im alten Nassvergärungsverfahren. 

Nach der Theorie die Praxis: Der NLT-Umweltausschuss nutzt nach der Beratung die 
Gelegenheit zur Besichtigung der Entsorgungsanlage Deiderode im Landkreis Göttingen 
mit Erläuterungen von Geschäftsführer Markus Rybarczyk (r., gelbe Weste).	 Foto: NLT
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Vom Ultraschallschweißen bis zum europäischen Tierschutzrecht

Die aktuelle Sitzung des Ständigen 
Arbeitskreises Veterinärwesen von 
Niedersächsischem Städtetag (NST) 
und Niedersächsischem Landkreistag 
(NLT) fand in der Feuerwehrtechni-
schen Zentrale in Zeven, Landkreis 
Rotenburg (Wümme) statt. Nach einer 
Begrüßung durch den gastgebenden 
Landrat und künftigen NLT-Vizeprä-
sidenten Marco Prietz widmeten sich 
die Mitglieder des Arbeitskreises 
schwerpunktmäßig dem Tierschutz-
recht. Neben europäischen Verord-
nungsentwürfen zu Tiertransporten 
und zum Schutz von Hunden und 
Katzen wurden auch der aktuelle Ent-
wurf der Bundesregierung zur Ände-
rung des Tierschutzgesetzes sowie 
die Lage der Tierheime eingehend 
erörtert.

Nach den Beratungen haben sich die 
Mitglieder bei der Firma MAPA über 
die Produktion und die Überwachung 
im Bereich der sogenannten Bedarfs-
gegenstände vor Ort informiert. Vom 
Standort Zeven aus werden Produkte 
wie Schnuller, Babytrinkflaschen und 
Gummihandschuhe zum Teil weltweit 

vertrieben. Hierzu informierte der 
Geschäftsführer der Firma MAPA, Dr. 
Ralf Holschumacher, gemeinsam mit 
dem Qualitätsmanagementbeauftrag-
ten, Dr. Alexander Du Chesne, über 
die Einzelheiten des Produktionspro-

zesses wie dem Ultraschallschwei-
ßen bei der Zusammensetzung von 
Schnullern, das Qualitätsmanage-
ment sowie die Herausforderungen 
bei der Produktion von Bedarfsgegen-
ständen für Babys und Kleinkinder.

Anschließend wird der vergorene Ab-
fall in Rottetunneln unter Eintrag von 
Luft behandelt. Nach der Behand-
lung wird der Abfall auf der Deponie 
Blankenhagen abgelagert. Die bei 
der Behandlung entstehende Abluft 

wird gefasst und der Abluftverbren-
nung (RTO) zugeführt. Da die Abluft 
viel Feuchtigkeit enthält, entsteht 
Wasserdampf, der je nach Wetterlage 
als „weiße Rauchfahne“ sichtbar ist. 
Das Biogas wird hauptsächlich in 

den Blockheizkraftwerken (BHKW) 
verstromt. Zur weiteren Sicherstel-
lung seiner Stromversorgung hat der 
Zweckverband auf den Dachflächen 
der Trockenvergärung eine Photovol-
taikanlage errichtet.

Tagung in Zeven: Mitglieder des Arbeitskreises Veterinärwesen um Vorsitzenden Dr. 
Karl-Wilhelm Paschertz (Mitte, braune Hose) mit MAPA-Geschäftsführer Dr. Ralf Hol-
schumacher (Bildmitte).		  Foto: NLT

Zu einem fachlichen Austausch der 
für Naturschutz zuständigen Stel-
len der Landkreise und der Region 
Hannover hat die Geschäftsstelle 
des Niedersächsischen Landkreis-

tages (NLT) eingeladen. Deren Lei-
tungen kamen am 23. Mai 2024 im 
Haus der kommunalen Selbstver-
waltung in Hannover zusammen. 
NLT-Beigeordneter Lutz Mehlhorn 

begrüßte insbesondere die neue 
Abteilungsleiterin für Natur- und 
Artenschutz im niedersächsischen 
Umweltministerium, Sonja Papen-
fuß, in der Runde. Sie war mit ihren 
Referatsleitungen zu dem gemein-
samen Austausch gekommen.

Papenfuß kommt beruflich aus der 
der kommunalen Familie. Sie nutzte 
das Treffen, um mit den Amtsleitun-
gen in das Gespräch zu kommen. 
Dabei ging es beispielsweise um 
deren Vorstellungen zur Zukunft 
des amtlichen Naturschutzes. The-
men des Austausches waren zudem 
unter anderem die Naturschutzfi-
nanzierung beziehungsweise das 
komplizierte Förderwesen, der 
Fortgang von Natura 2000 einge-
denk der Entscheidungen des Eu-
ropäischen Gerichtshofes sowie die 
Abarbeitung der Eingriffsregelung 
und der Wolf.

Austausch zum Naturschutz: Vertreterinnen und Vertreter der Landkreise und des 
Umweltministeriums beim Treffen in der NLT-Geschäftsstelle.	 Foto: NLT

Treffen der Naturschutzbehörden: Landkreise und Ministerium im Austausch
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Zur Feier 125-jähriges Bestehen 
Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen konnte Präsident Gerhard 
Schwetje am 21. Mai 2024 den Nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten 
Stephan Weil, Landwirtschaftsminis-
terin Miriam Staudte und 195 weitere 
illustre Gäste in Hannover Ahlem 
begrüßen. Bestens gelaunt führte 
Schwetje selbst durch das Programm 
der Veranstaltung und ließ es sich 
nicht nehmen, allen Teilnehmern 
eine kleine Flasche von ihm persön-
lich hergestellten Eierlikör mit auf 
den Weg zu geben.

In verschiedenen Diskussionsrun-
den wurde die Historie und die 
Gegenwart beleuchtet. In der „po-
litischen Runde“ vertreten waren 
die agrarpolitische Sprecherin der 
SPD-Landtagsfraktion Karin Loge-
mann, der agrarpolitische Sprecher 

der CDU-Landtagsfraktion Dr. Marco 
Mohrmann, Landwirtschaftsminis-
terin Miriam Staudte, NLT-Haupt-
geschäftsführer Hubert Meyer und 
Wirtschaftsminister Olaf Lies sowie 
Präsident Gerhard Schwetje als  
Moderator.

Attraktive Wege: Fußverkehrs-Checks für Städte und Gemeinden

Jubiläum der Landwirtschaftskammer: Diskussionsrunden und  
Eierlikör für die Gäste

Mit Fußverkehrs-Checks möchten 
das Land Niedersachsen und die 
Beratungseinheit MOBILOTSIN 
der Landesnahverkehrsgesellschaft 
Niedersachsen (LNVG) die Kom-
munen ermuntern, die Situation für 
Fußgängerinnen und Fußgänger zu 
verbessern. Dies soll einen Prozess 
zur systematischen Förderung des 

Fußverkehrs initiieren und letztlich 
dabei helfen, einen Beitrag zur Mobi-
litätswende zu leisten.

Fußverkehrs-Checks sind ein parti-
zipatives Verfahren, bei dem Bürge-
rinnen und Bürger, Politik und Ver-
waltung gemeinsam die Situation des 
Fußverkehrs vor Ort unter die Lupe 

nehmen. In Workshops und Bege-
hungen erfassen sie die Stärken und 
Schwächen im örtlichen Fußverkehr 
und erarbeiten Vorschläge, wie die 
Wege zu Fuß künftig noch attraktiver 
und sicherer gestaltet werden kön-
nen.

Ausgewählte Kommunen

Das Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung 
fördert die Umsetzung von Fußver-
kehrs-Checks 2024 in Niedersach-
sen. Die Fußverkehrs-Checks werden 
professionell durch ein Fachbüro 
umgesetzt. Das ist für die Kommunen 
kostenlos. Am 13. Mai 2024 wurden 
im Rahmen einer feierlichen Urkun-
den-Übergabe die ausgewählten 
Kommunen offiziell verkündet. Für 
2024 wurden folgende Kommunen 
für den Fußverkehr-Check ausge-
wählt: die Städte Cuxhaven, Dinkla-
ge, Dissen aTW, Hannover, Lüchow, 
Syke, Verden (Aller) und Werlte, 
sowie die Gemeinden Moormerland 
und Schwanewede.

Präsentation des Fußverkehr-Checks: NLT-Beigeordnete Jeannette Blanke mit LNVG-Ge-
schäftsführer Christian Berndt.		  Foto: NLT

„Politische Runde“: Diskussion bei der 
Jubiläumsfeier der Landwirtschaftskam-
mer mit (v.l.) Karin Logemann, Dr. Marco 
Mohrmann, Miriam Staudte, Hubert 
Meyer, Olaf Lies sowie Gerhard Schwetje.
Foto: LWK Niedersachsen / Henning Stauch
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75 Jahre Grundgesetz: „Deine Grundrechte sind real – in Deiner Kommune!“

Die Würde des Menschen ist un-
antastbar. Dieser Satz fällt wahr-
scheinlich den meisten, zumindest 
vielen Menschen in Deutschland zum 
Grundgesetz ein. Weitere populäre 
Stichworte zur deutschen Verfassung 
sind die Grundrechte wie der Gleich-
heitsgrundsatz, Meinungsfreiheit 
und Versammlungsfreiheit, oder die 
Grundlagen der staatlichen Ordnung 
wie Demokratie, Sozialstaatsprinzip, 
Föderalismus und Rechtsstaatlich-
keit. Deren Kodifizierung ist eine 
Errungenschaft und hat der Bundes-
republik seit der Verkündung des 
Grundgesetzes vor 75 Jahren, am 23. 
Mai 1949, eine Entwicklung in Frie-
den, Freiheit und Wohlstand ermög-
licht. Auch die kommunale Selbstver-
waltung hat Verfassungsrang, sie ist 
in Artikel 28 verankert.

Aus Anlass des Jubiläums gab und 
gibt es auch in Niedersachsen eine 
Vielzahl von Veranstaltungen. Festli-
cher Höhepunkt war die Feierstunde 
im Landtag am 17. Juni 2024. Ver-
treterinnen und Vertreter der drei 
Staatsgewalten sowie aus Vereinen, 

Verbänden und Institutionen des 
gesellschaftlichen Lebens waren ein-
geladen. Landtagspräsidentin Hanna 
Naber würdigte die Geburtsstunde 
des Grundgesetzes: „Seit 75 Jahren 
prägt das Grundgesetz die politische 
Kultur und die demokratische Iden-
tität unseres Landes.“ Nach ihr spra-
chen Ministerpräsident Stephan Weil 
und der Präsident des Niedersächsi-
schen Staatsgerichtshofes, Wilhelm 
Mestwerdt. Den Festvortrag hielt 
der Göttinger Politikwissenschaftler 
Prof. Dr. Andreas.

Kommunen beteiligen sich mit  
Social Media-Kampagne

Landesweit gab es Aktionen in unter-
schiedlichen Formaten. Zahlreiche 
Institutionen waren dem Aufruf der 
Landesregierung gefolgt, mit kre-
ativen Ideen auf das Grundgesetz 
als Grundlage der demokratischen 
Ordnung und Fundament des Zusam-
menlebens aufmerksam zu machen. 
Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens beteiligte sich mit einer So-

cial Media-Kampagne. Damit machte 
sie gezielt auf die große Bedeutung 
des Grundgesetzes auch für die Kom-
munen aufmerksam. In ansprechend 
gestalteten Posts wurden kommunal-
relevante Grundgesetz-Artikel sowie 
deren Umsetzung in und durch die 
Kommunen vermittelt.

Die Idee für die Kampagne hatte 
der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund (NSGB), umgesetzt 
wurde sie im Zusammenwirken mit 
dem Niedersächsischen Landkreistag 
(NLT) und dem Niedersächsischem 
Städtetag (NST). Gemeinsam wurden 
Beispiele gesammelt, wie Kommunen 
die Buchstaben des Grundgesetzes 
mit Leben füllen. Eine Agentur setze 
die gesammelten Vorschläge gra-
fisch um. Der Aufbau wurde bewusst 
schlicht gestaltet. Verbindende Ele-
mente waren das einheitliche Layout 
und der gleichbleibende Untertitel 
„Deine Grundrechte sind real – in 
Deiner Kommune! 75 Jahre Grund-
gesetz“. Die gedankliche und emo-
tionale Verbindung ausgewählter 
Verfassungsartikel zur kommunalen 
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Umsetzung erfolgte über plakative 
Fotos und eingängige Slogans.

Alleine drei Posts waren dem ein-
schlägigen Artikel 28 gewidmet. Die 
dortige abstrakte Konstituierung der 
kommunalen Selbstverwaltung in 
Absatz 2 wurde unter anderem über-
setzt in den Slogan: „Wir kümmern 
uns, auch um Abfall“, garniert mit 
einem entsprechenden Bild. Aber 
auch wenn der kommunale Bezug 
nicht offenkundig war, konnte das 
durch die Posts vermittelt werden. 
„Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit“, heißt es 
beispielsweise in Artikel 2 Absatz 2. 
Die Kommunen als Träger des Ret-
tungsdienstes übersetzten das mit: 
„Wir retten Menschenleben“.

Veröffentlichung durch den NLT auf 
X und LinkedIn

20 Posts dieser Art wurden beginnend 
am 2. Mai sukzessive bis zum 23. Mai 
2024 über die Social Media-Kanäle 
der kommunalen Spitzenverbände 
veröffentlicht. Der NLT nutzte dafür 
seine Auftritte im Kurznachrichten-
dienst X und dem beruflichen Netz-
werk LinkedIn. Die Veröffentlichung 
war zum Teil auf bestimmte Tage 
terminiert. So erschien der Post zum 
Europa-Artikel 23 am 9. Mai, dem 
Europatag; derjenige zu Artikel 6, 
Schutz von Ehe und Familie, erschien 
am Internationalen Tag der Familie, 
dem 15. Mai. In der Regel waren die 
Posts an sich aber Grund genug für 
die Veröffentlichung.

Den Mitgliedern der kommunalen 
Spitzenverbände wurden die Posts 
zur Veröffentlichung zur Verfügung 
gestellt. So konnten die niedersächsi-
schen Landkreise die Grafiken über 
die NLT-Cloud herunterladen und 
mit ihrem eigenen Wappen oder Logo 
versehen. Unabhängig davon wann, 
wo und wie viele der Posts veröffent-
licht wurden, transportierte die So-
cial Media-Kampagne eine zentrale 
Botschaft: „Wir haben eine lebendige 
Verfassung, die unsere Demokratie 
bewahrt, den Sozialstaat sichert und 
unsere Grundrechte in den Landkrei-
sen, Städten, Gemeinden und Samt-
gemeinden zur Entfaltung bringt. 
Dafür stehen Deine Kommunen vor 
Ort!“

Neues Gesicht in der Geschäftsstelle des NLT

Seit dem 1. Juni 2024 ist Inga Sonne-
feld in der Geschäftsstelle des Nie-
dersächsischen Landkreistages in 
den Referaten B und U tätig. In die-
sen Referaten unterstützt sie haupt-
sächlich in den Themen Immissi-
onsschutz, Straßenwesen, Klima 
und Veterinärwesen. Sonnefeld hat 
2020 ihr duales Studium Public Ad-
ministration am Niedersächsischen 

Studieninstitut abgeschlossen. An-
schließend war sie im Bereich Woh-
nen und Leben in Gemeinschafts-
unterkünften und Wohnungen der 
Landeshauptstadt Hannover tätig. 
Hier sammelte sie zunächst zwei 
Jahre Erfahrungen in der Sachbear-
beitung, bevor sie die Leitung eines 
Sachgebiets übernahm.

Inga Sonnefeld.	 Foto: NLT
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Landkreis Cuxhaven: 75 Jahre Grundgesetz – Feier mit Menschen aus der Region

Die riesige Hubschrauber-Waschhal-
le der Marineflieger in Nordholz im 
Landkreis Cuxhaven war festlich ge-
schmückt, eine mehrere Quadratmeter 
große Deutschlandfahne hing von der 
Decke. Was hier gefeiert wurde, war 
schnell zu erkennen: 75 Jahre Grund-
gesetz und damit ein dreiviertel Jahr-
hundert Menschenwürde, Freiheit, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und 
Gerechtigkeit. Cuxhavens Landrat 
Thorsten Krüger hat den Geburtstag 
zum Anlass genommen, mit Menschen 
aus Rat, Politik, Verwaltung und Wirt-
schaft sowie Einwohnerinnen und Ein-
wohnern des Landkreises zu feiern.

Am 23. Mai 1949 wurde in Bonn das 
Grundgesetz verkündet. „Doch so 
gerne wir diese Grundpfeiler unserer 
Demokratie als selbstverständlich an-
sehen möchten, müssen wir erkennen, 
dass sie in der aktuellen politischen 
Entwicklung gefährdet sind. Mit die-
ser Feier möchten wir ihre Bedeutung 
hervorheben und an alle Menschen 
appellieren, sich dafür einzusetzen“, 
hieß es in der Einladung der Kreisver-
waltung. Ihr waren 250 Gäste gefolgt: 
Abgeordnete aus Bundestag, Landtag 
und Kreistag, Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, Personen aus der Wirt-
schaft, von Feuerwehren, der Polizei 
und des Rettungsdienstes, Mitarbei-
tende der Marine, Einwohnerinnen 
und Einwohner des Landkreises, Schü-
lerinnen und Schüler mit ihren Lehr-
kräften, Mitarbeitende der Kreisver-
waltung und die regionalen Medien.

Demokratie erfordert Fairness, Ge-
meinsinn und Toleranz

Die Gäste wurden mit einem Busshutt-
le der Marine von der Hauptwache des 
Marinefliegerstützpunktes über das 
weiträumige Gelände zur Hubschrau-
ber-Waschhalle gefahren. „Wir haben 
diesen Ort bewusst gewählt“, so Krü-
ger. „Wir brauchen die Bundeswehr, 
gerade in diesen Zeiten. Dass wir hier 
gemeinsam feiern, zeigt auch eine Ver-

bundenheit, die verlässlich ist und zu-
versichtlich sein lässt.“ Die großartige 
Unterstützung des Marine-Personals 
hat die Feier in diesem Rahmen erst 
möglich gemacht.

Die drei Festredner beleuchteten die 
Besonderheiten und den hohen Wert 
des Grundgesetzes aus ihren Perspek-
tiven. Landrat Krüger appellierte an 
alle Menschen, sich auf der Grundlage 
der Menschenwürde und der Grund-
rechte für Demokratie einzusetzen. 
„Demokratie ist zuweilen unbequem 
und schwierig. Sie bedeutet Ausein-
andersetzungen und Kompromisse. Sie 
erfordert Fairness, Gemeinsinn und 
Toleranz. Denn Freiheit ist die Freiheit 
aller.“ Er beendete seine Rede mit den 
Worten der Überzeugung „dass das 
Grundgesetz noch immer das Beste 
ist, das in Deutschland je entwickelt 
wurde“.

Meinungsfreiheit in Deutschland ist 
„gelebtes Grundgesetz“

Andreas Sagehorn, Polizeipräsident 
der Polizeidirektion Oldenburg, stellte 
anschaulich dar, dass die Polizei täg-
lich mit den Grundrechten in Berüh-
rung komme. Die Meinungsfreiheit in 
Deutschland bezeichnete er als „geleb-
tes Grundgesetz“. „Auch wenn mit be-
wusst gesteuerten Fake-News über die 
Social Media-Welt das Informations-
vertrauen deutliche Risse bekommen 

hat, können wir auf Grundlage der 
garantierten Pressefreiheit weiterhin 
auf unabhängige und ausgewogene In-
formationen zurückgreifen.“ Er schloss 
seine Rede mit der Aufforderung: „Las-
sen Sie uns gemeinsam unsere Verfas-
sung in guter Verfassung halten und 
erhalten.“

Kapitän zur See Broder Nielsen, Kom-
mandeur der Marienflieger, erklärte 
die Bedeutung der Verfassung für 
Soldatinnen und Soldaten: „Es ist nicht 
nur der rechtliche Rahmen in dem wir 
handeln, sondern auch der moralische 
Kompass der uns leitet, besonders 
wichtig ist dabei, dass unsere Treue 
eben nicht mehr einer Person, sondern 
dem Gesetz und den Werten, die es 
verkörpert, gilt.“ 

Das Streichquartett Weser-Aller-Quar-
tett begleitete den Festakt mit dem 
Niedersachsenlied, der Ode an die 
Freude und abschließend mit der Nati-
onalhymne. Ihr vorangegangen waren 
„Standing Ovations“, zu denen der 
Nielsen die Gäste aufgefordert hatte 
– als ein Dank „für die Mütter und 
Väter unseres Grundgesetzes und den 
Soldatinnen und Soldaten, die dafür 
ihr Leben gegeben haben“. Spätestens 
dieser Gänsehaut-Moment ließ allen 
die herausragende Bedeutung der Ver-
fassung, in der die Menschenwürde 
unverrückbar an erster Stelle steht, 
bewusst werden.

Landkreis Stade: Fest der Demokratie aus Anlass 75 Jahre Grundgesetz

Der Ort ist bewusst gewählt: 250 Menschen aus dem Landkreis Cuxhaven feiern auf dem 
Marinefliegerstützpunkt 75 Jahre Grundgesetz.	 Foto: Bundeswehr/Krone

„Unsere Demokratie ist ein Erfolgs-
modell“, sagte Stades Landrat Kai 
Seefried am 23. Mai 2024 beim Fest 
der Demokratie auf dem Platz Am 
Sande in der Stader Innenstadt. Der 
Landkreis Stade sowie die Städte und 
Gemeinden hatten anlässlich des 75. 
Geburtstag des Grundgesetzes zu der 
Veranstaltung am Jahrestag der Ver-

kündung der Verfassung eingeladen. 
Rund 500 Menschen verfolgten das 
bunte Programm mit Vorträgen und 
Musik.

Seefried hatte das Fest gemeinsam 
mit den Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern initiiert. Weitere Pro-
tagonistinnen und Protagonisten des 

öffentlichen Lebens in der Region er-
klärten kurzerhand ihre Bereitschaft 
zur Mitwirkung, sodass ein hochka-
rätiges und gehaltvolles Programm 
garantiert war. Über die lokalen 
Medien und die Social Media-Kanäle 
der Kommunen wurde die Veranstal-
tung beworben. Parallel fand in der 
Hansestadt Buxtehude ebenfalls ein 
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Fest zum 75-jährigen Bestehen des 
Grundgesetzes statt.

„Lassen Sie unsere Demokratie nie 
zur Selbstverständlichkeit werden“

Der Landrat betonte in seiner Begrü-
ßung: „Das Grundgesetz sendet eine 
Botschaft: Die Botschaft, dass wir ge-
meinsam stärker sind! Eine Botschaft 
gegen Trennung, gegen Spaltung, 
gegen Ausgrenzung! Eine Botschaft 
für Teilhabe, für Integration und In-
klusion!“ Es gelte, die Demokratie 
durch persönliches Engagement mit 
Leben zu füllen. Seefrieds Appell: 
„Lassen Sie unsere Demokratie nie 
zur Selbstverständlichkeit werden. 
Ebenso wenig wie wir es zulassen 
dürfen, dass ein Krieg zur Normalität 
wird.“

Polizeipräsident Thomas Ring von der 
Polizeidirektion Lüneburg rief dazu 
auf, „sich aktiv gegen demokratie-
gefährdende Einflüsse zu stellen und 
ihnen entgegenzutreten“. Er erklärte: 
„Die Polizistinnen und Polizisten sind 
Verteidigerinnen und Verteidiger un-
serer Demokratie.“ Ring unterstrich: 
„Wir sind für die Sicherheit aller 
Menschen in unserem Land zustän-
dig.“

„Demokratie ist ein Tu-Wort“, sagte 
Superintendent Dr. Marc Wischnows-
ky. Er sprach über die Bedeutung der 
Menschenwürde, die im ersten Arti-
kel des Grundgesetzes als „unantast
bar“ garantiert wird. „Ein Hammer-
satz“, befand der Theologe. „Überall, 
wo Menschen ohne Respekt für ihr 
Menschsein behandelt werden, wird 
Würde verletzt.“

Ehrenamtlichen in der Kommunal-
politik verkörpern die Demokratie

Jorks Bürgermeister Matthias Riel 
äußerte sich im Gespräch mit Landrat 
Seefried besorgt über die eskalieren-
de Gewalt gegen Mandatsträgerin-
nen und Mandatsträger, schließlich 
seien es doch die Ehrenamtlichen in 
der Kommunalpolitik, die an der Basis 
die Demokratie verkörpern. Kritisch 
äußerte sich der Vertreter des Nieder-
sächsischen Städte- und Gemeinde-
bundes zudem über die finanziellen 
Möglichkeiten der Kommunen: „Wir 
werden durch Entscheidungen von 
Land und Bund zunehmend in unse-
ren Selbstverwaltungsmöglichkeiten 
eingeschränkt.“

Landfrauen-Kreisvorsitzende Adel-
heid Balthasar stellte die Kampagne 
„Demokratie meint Dich!“ vor: „Wer 
in einer Demokratie schläft, der 

wacht womöglich in einer Diktatur 
auf – und das wäre das Schlimmste.“ 
Auch die Fredenbecker Initiative 
„Demokratie leben“ beteiligte sich an 
dem Programm.

Viele junge Menschen kamen zu 
Wort: Schülerinnen und Schüler der 
Berufseinstiegsklasse der Stader 
Jobelmannschule präsentierten aus-
gewählte Artikel des Grundgesetzes 
in einfacher Sprache und erläuterten 
deren Bedeutung. Jugendliche der 
Elbmarschenschule Drochtersen 
erzählten, was das Grundgesetz 
für sie bedeutet. Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten des Stader Vin-
cent-Lübeck-Gymnasiums stellten 
die Bedeutung von Einigkeit, Recht 
und Freiheit heraus. Den musikali-
schen Rahmen bildeten die Stadt-
kantorei Stade und das Samba-Werk 
Stade mit der Gruppe „Fusão do 
Samba“.

Fest der Demokratie: Landrat Kai Seefried und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter des Landkreises Stade haben das Fest initiiert.	 Foto: Landkreis Stade

Landkreis Hildesheim: Podiumsdiskussion und Poetry-Slam zur Feier des 
Grundgesetzes

„Wir. Hier. Jetzt.“ So knapp, direkt 
und treffend hat der Landkreis Hil-
desheim den Bezug zum Grundgesetz 
75 Jahre nach der Verkündigung und 
dessen Bedeutung für die Menschen 
im Landkreis formuliert. „Grundge-
setz im Blick: Wir. Hier. Jetzt.“ – das 
war der Titel einer Veranstaltung aus 
Anlass des Jubiläums am 23. Mai 
2024. Gemeinsam mit der Hildeshei-
mer Geschäftsstelle von Arbeit und 
Leben Niedersachsen und der Volks-
hochschule Hildesheim organisierte 
der Landkreis eine Podiumsdiskus-
sion, in der aus verschiedenen Pers-
pektiven, aber immer mit aktuellem 

Bezug die deutsche Verfassung be-
leuchtet wurde.

Was bedeutet das Grundgesetz für 
die Menschen im Landkreis Hildes-
heim? Darauf antworteten in der rund 
90-minütigen Veranstaltung Landrat 
Bernd Lynack, Politikerin Lore Au-
erbach, Jurist Ulrich Kumme und 
Bildungspolitikexperte Salim David. 
Impulse erhielten sie von wechseln-
den Experten aus dem Bereichen 
Kultur, Jugend oder Bildung: Winnie 
Wilka (Theaterhaus Hildesheim), 
Konstantinos Rousodimos (Jugend-
parlament) und Svitlana Albers-Ma-

Bedeutung des Grundgesetzes für die 
Menschen im Landkreis Hildesheim: 
Landrat Bernd Lynack (M.) in einer Podi-
umsdiskussion.	

Foto: Landkreis Hildesheim
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Landkreis Friesland: Jobcenter startet Arbeitsoffensive für Geflüchtete

kedonska (Volkshochschule Hildes-
heim) ergänzten mit ihren Beiträgen 
die Gesprächsrunde. 

Zur Auflockerung präsentierten 
Mitglieder des Jugendparlamentes 

des Landkreises Hildesheim Po-
etry-Slam-Beiträge zu einzelnen 
Artikel des Grundgesetzes. Die Ju-
gendlichen hatten sie vorab in einem 
Tagesworkshop erarbeitet und waren 
dabei von der Pädagogin und Slam 

Poetin Regina Rodier unterstützt 
worden. Das Konzept ging auf, Teil-
nehmende berichteten anschließend 
von einem tollen Abend mit guten 
Diskussionen und tiefgehenden Bei-
trägen.

Einen erfolgreichen Auftakt erlebte 
das Jobcenter des Landkreises Fries-
land Mitte Mai beim Start einer neuen 
Veranstaltungsreihe. Lokale Unter-
nehmen haben sich präsentiert und 
auch Geflüchtete ohne fortgeschrittene 
Deutschkenntnisse eine Chance auf 
Integration in den Arbeitsmarkt gebo-
ten. Als Teil seiner „Arbeitsoffensive 
für Geflüchtete in Friesland“ veran-
staltet das Jobcenter bis Ende 2024 
solche Jobmessen für Geflüchtete in 
den acht Städten und Gemeinden des 
Landkreises Friesland.

Beim Start in der Gemeinde Sande 
stellten sich rund ein Dutzend ortsan-
sässige Betriebe und Institutionen für 
etwa drei Stunden vor. Das Jobcenter 
hatte dazu im Vorfeld rund 550 Ge-
flüchtete verschiedener Herkunft ein-
geladen, die aktuell in und um Sande 
leben. „Als wir die Türen um 9 Uhr 
öffneten, warteten bereits zahlreiche 
Menschen, um unsere Messe zu besu-
chen“, ´berichtet Andreas Bruns, Leiter 
des Jobcenters Friesland. Circa 300 
Geflüchtete nahmen die Einladung 
wahr.

Möglichkeit zur direkten Bewerbung 
gern genutzt

Besucherinnen und Besucher konnten 
vor Ort individuelle Fragen stellen 
und Kontakte mit den Vertreterinnen 

und Vertretern der Unternehmen 
knüpfen. Daneben bestand die gern 
genutzte Möglichkeit zur direkten 
Bewerbung bei den Betrieben. Vertre-
ten waren Firmen aus den Bereichen 
Garten- und Landschaftsbau, Me-
tallverarbeitung, Lager beziehungs-
weise Logistik, Verwaltung, Pflege 
sowie Hauswirtschaft und Reinigung. 
Ebenfalls vor Ort waren die Willkom-
menslotsin der Industrie- und Han-
delskammer (IHK), die hinsichtlich 
des Anerkennungsverfahrens auslän-
discher Berufsqualifikationen beriet. 
Und regionale Sprachschulen sowie 
Bildungsträger standen mit Informa-
tionen rund um das Thema Sprache 
und ihre Weiterbildungsformate zur 
Verfügung.

Organisiert wurde die Messe durch 
die Mitarbeitenden des Arbeitge-
berservice des Jobcenters. Durch 
bestehende Kontakte konnten in 
kürzester Zeit ausreichend Betriebe 
für die Teilnahme begeistert werden. 
„Dass durch die Messe nicht jeder 
freie Arbeitsplatz sofort besetzt wird, 
war allen Beteiligten klar. Durch die 
unverbindlichen, persönlichen Ge-
spräche konnten jedoch bereits gute 
Kontakte geknüpft werden“, so Bruns. 
Für die folgenden Monate plant der 
Arbeitgeberservice des Jobcenters die 
Jobmessen für Geflüchtete auch in den 
übrigen Kommunen des Landkreises.

Hintergrund der Veranstaltungsreihe 
ist der sogenannte „Job-Turbo“ der 
Bundesregierung. Um Geflüchtete 
schnell und möglichst nachhaltig in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren, sollen 
Unternehmen Geflüchtete auch ohne 
fortgeschrittene Deutschkenntnisse 
beschäftigen und berufsbegleitend 
weiter qualifizieren. Das Jobcenter 
Friesland hat darauf aufbauend unter 
der „Arbeitsoffensive für Geflüchtete 
in Friesland“ weitere Handlungs-
schwerpunkte gesetzt, zu denen die 
dezentralen Jobmessen in den Städten 
und Gemeinden zählen.

Gezielte Stellenakquise durch den 
Arbeitgeberservice

Zudem bietet das Jobcenter ein um-
fangreiches Beratungsangebot für 
Unternehmen an und des Weiteren Ar-
beitgeberveranstaltungen, die im Job-
center oder den Unternehmen selbst 
stattfinden können und bei denen die 
Betriebe sich gezielt erwerbsfähigen 
Geflüchteten mit Erfahrungen in dem 
jeweiligen Bereich vorstellen können. 
Außerdem setzt das Jobcenter mit sei-
nem Arbeitgeberservice auf gezielte 
Stellenakquise bei den Unternehmen 
aus der Region, verstärkt die persönli-
che Ansprache der Geflüchteten durch 
die Integrationsfachkräfte sowie ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit und inten-
siviert die Zusammenarbeit mit ande-
ren Fachbereichen und Behörden, wie 
zum Beispiel der Agentur für Arbeit.

Weitere Angebote finden ebenfalls 
Anwendung. Dazu zählen die Zusam-
menarbeit mit der Willkommenslotsin 
der IHK Oldenburg, die regelmäßig 
Beratungen im Jobcenter durchführt, 
das Einbinden weiterführender Pro-
jektangebote Dritter (zum Beispiel 
zugelassene Bildungsträger) und das 
Anbieten von Job-Sprachkursen (Job-
BSK), die auf die konkrete Stellen im 
Unternehmen zugeschnitten sind, um 
berufsbezogene Sprachbarrieren abzu-
bauen (Sprachförderung „on-the-job“).

Weitere Informationen und Termine 
unter www.friesland.de/arbeitsoffen-
siveAuftakt: Den ersten Termin der Veranstaltungsreihe des Jobcenters Friesland in der 

Gemeinde Sande nutzen rund 300 Geflüchtete.	 Foto: Landkreis Friesland
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Schau’n mer mal!
Von Lore Marfinn*

Kürzlich zitierte eine Zeitung eine äl-
tere Frau, die ihren Namen nicht preis-
geben wollte: „Mein Eindruck ist, dass 
die Welt immer mehr aus den Fugen 
gerät.“ Starker Tobak! Stimmt’s denn 
auch? Ich will nicht die ganze Palette 
der Stichwörter vom Nahost-Konflikt 
über den Ukraine-Krieg bis hin zur 
Befürchtung der Wiederwahl Trumps 
wiederholen. Auch nicht zum x-ten 
Male die hiesigen Nöte in Sachen 
maroder Infrastruktur, zunehmender 
Kriminalität und wirtschaftlicher Un-
sicherheit ausbreiten (dies ließe sich 
schier endlos weiterführen), die natür-
lich dazu führen, dass die Menschen 
ihre Zukunftsaussichten alles andere 
als rosig einschätzen. Aber gerät die 
Welt nun und derzeit ernsthaft aus 
den Fugen?

Hat es nicht zu jeder Zeit Konflik-
te, Krisen, Kriege gegeben? Ist das 
nicht der normale Verlauf des Welt-
geschehens? Sind nicht Jahrzehnte 
des Friedens und der Aussöhnung 
in der Mitte Europas das Besondere, 
das Außergewöhnliche, nicht hoch 
genug zu Schätzende? Nachfolgend 
also kein Wort mehr über Miseren, 
Malaisen, Katastrophen (welcher Art 
auch immer). Freuen wir uns über die 
Möglichkeit, in Europa frei wählen zu 
können, freuen wir uns über die Euro-
pameisterschaft im Herrenfußball.

Europawahl 2024

Zunächst das Gute: Obwohl oft be-
klagt wird, Lesen, Schreiben und 
Rechnen sei vielen erschwert oder gar 
verwehrt, ist der Anteil der ungültigen 
Stimmen von 1,1 Prozent im Jahr 2019 
auf nunmehr 0,8 Prozent gesunken. 
Stimmberechtigte sind also sehr wohl 
(und offenkundig zunehmend) in der 
Lage, einen Stimmzettel korrekt aus-
zufüllen. Zugelegt hat auch die Wahl-
beteiligung: Sie ist von 61,4 Prozent 
auf 64,8 Prozent emporgekrochen, 
entgegen der weit verbreiteten Mei-
nung, in dieser unserer Republik herr-
sche vornehmlich und weitgehend 
Desinteresse an der Politik.

Das Wahlergebnis selbst? Aber hallo! 
Verkehrsampeln glänzen mal Rot, 
mal Grün, ab und an, ganz kurz nur, 
auch mal Gelb. Ein solcher Glanz war 

den in der Bundesampel zusammen-
geschmiedeten drei Parteien nicht 
vergönnt. Zusammen erhielten sie 
31 Prozent der Stimmen, die beiden 
Unionsparteien 30 Prozent. Die Grü-
nen haben ihre Wählerschaft fast zur 
Hälfte verloren (von 20,5 runter auf 
11,9); ob angesichts dieses Desasters 
die neuerliche Herausstellung einer 
Kanzlerkandidatin oder eines Kanz-
lerkandidaten verschreckte, verprell-
te Wähler zurückholt – das wird die 
Partei zu gegebener Zeit zu entschei-
den haben.

Die SPD hat es mit ihrer exklusiven 
Stimmungskanone Barley, deren sprö-
de-liebreizender Charme wohl ganze 
Wahlsäle (wie auch immer) rocken 
sollte, nicht geschafft, einen weiteren 
Verlust an Wählerstimmen zu verhin-
dern und das miserable Ergebnis von 
2019 tatsächlich noch unterboten. 
Respekt. Und ob Lindner beziehungs-
weise seine FDP bei der nächsten 
Bundestagswahl 5,2 Prozent erreicht, 
die für einen Verbleib im Bundestag 
dringend erforderlich sind und den 
seine kraftvolle Dampfplauderin mit 
gedoppeltem Vor- und Nachnamen 
bei der Europawahl immerhin erzielte, 
das ist noch lange nicht ausgemacht.

Besonders bemerkenswert erschei-
nen mir zwei Ergebnisse: Die AfD hat 
sich trotz aller (aus meiner Sicht teils 
ausgesprochen kläglich-untauglicher) 
Versuche, sie zu diskreditieren, mit 
einem Plus von knapp fünf Prozent 
gegenüber dem 2019er-Ergebnis auf 
15,9 Prozent und damit auf den zwei-
ten Platz im Ranking, direkt nach der 
Union, fest etabliert. Ob das BSW den 
Achtungserfolg von 6,2 Prozent bei 
anderen Wahlen wiederholen kann 
und insoweit das Parteienspektrum 
noch einmal vergrößert, wird sich 
zeigen. Dieses Bündnis ist doch sehr 
auf die Gründungspolitikerin fixiert, 
die mit ihrer Art, Politik zu inszenie-
ren, manche begeistert, andere eher 
vergrault.

Fußball-Europameisterschaft

Beim Spiel gegen Frankreich wollte 
ich nur mal kurz schauen, wie unse-
re Jungs kurz vor der EM drauf sind. 
Zu meiner grenzenlosen Verblüffung 
haben die dann verdammt gut Fuß-

ball gespielt. Bin also bis zum Abpfiff 
am Fernseher hängengeblieben. Das 
Spiel gegen die Niederländer habe ich 
mir nicht anschauen können – aber der 
gute Eindruck vom Frankreich-Spiel 
wurde in den Kommentaren bestätigt. 
Damit war klar, wer Europameister 
werden würde: Unsere Elf!!!

Dass man die Ukraine nicht besiegt – 
aus ethisch-moralisch-sittlichen und 
so weiter und so fort Gründen –, das 
ist ja sonnenklar. Mehr als ein Unent-
schieden war daher nicht zu erwarten. 
Schwamm drüber! Aber die Griechen? 
Die hätten wir (als kommender Euro-
pameister) doch vom Platz fegen müs-
sen. Nach 20, 25 Minuten habe ich 
die Übertragung ausgeschaltet – ich 
wollte mir das Gewürge nicht länger 
ansehen. Für mich war bombensicher, 
wer auf keinen Fall Europameister 
werden würde: Unsere Elf!!!

Exkurs: Mit den Spielen kam auch 
die Begeisterung des Publikums, kam 
der Begriff Public Viewing wieder ins 
tägliche Leben. Ihnen, liebe Leser, 
liebe Leserinnen, muss ich wohl kaum 
begründen, warum er mir den Kragen 
ein wenig enger macht. Es gibt doch 
fabelhafte deutsche Begriffe dafür: 
Rudelglotzen. Vor allem aber, schon 
wegen der glanzvollen Alliteration, 
Gruppengaffen! Da will man gar nicht 
glauben, was Yougov in einer Umfra-
ge herausgefunden hat: dass nämlich 
46 Prozent der Befragten die Euro-
pameisterschaft gleichgültig sei und 
elf Prozent überhaupt keine Ahnung 
hatten, dass eine Europameisterschaft 
stattfindet. Erschütternde Zahlen!

Dann das Eröffnungsspiel. Eine von 
Beginn an hochaufmerksame deut-
sche Mannschaft ließ den Gegner gar 
nicht zur Besinnung kommen und do-
minierte das Spiel in einer Weise, die 
ich nicht für möglich gehalten habe. 
Zitate aus der internationalen Presse: 
„Deutsche ziehen Schotten den Rock 
aus.“ „Deutschland entfesselt.“ „Der 
Gastgeber setzt gleich zu Turnierbe-
ginn ein Ausrufezeichen.“ „Die zügel-
losen Deutschen legen einen sensati-
onellen Start in ihre EM hin.“ „Wer 
dachte, die Gastgeber seien nicht be-
reit für ihre Europameisterschaft, der 
irrt sich.“ Dem ist nichts, aber auch 
gar nichts hinzuzufügen.

*	 Journalistin, Hannover, unserer Leserschaft als 
Gastkommentatorin bestens bekannt.
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Personalien

Am 26. April 2024, feierte Landrat a. 
D. Thomas Brych, ehemaliger Land-
rat des Landkreises Goslar, seinen  
65. Geburtstag.

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Tjark Bartels, ehemals 
Landrat des Landkreises Hameln- 
Pyrmont, vollendete am 28. Mai  
dieses Jahres sein 55. Lebensjahr.

Landrat a. D. Hermann Bokelmann, 
der frühere Hauptverwaltungsbeam-
te des Landkreises Oldenburg, konn-
te am 31. Mai dieses Jahres seinen  
95. Geburtstag feiern. 

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Karsten 
Ebel, der frühere Hauptverwaltungs-
beamte des Landkreises Stade, fei-
erte am 1. Juni dieses Jahres seinen  
80. Geburtstag.

✻ ✻ ✻

Staatssekretär und ehemaliger 
Landrat des Landkreises Osterholz,  
Dr. Jörg Mielke, vollendete am  
15. Juni sein 65. Lebensjahr.

Landrat a. D. Bernhard Bramlage, der 
ehemalige Hauptverwaltungsbeamte 
des Landkreis Leer, vollendete am  
23. Juni 2019 sein 75. Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Grafschaft Bentheim Paul 
Ricken konnte am 30. Juni 2024 sein  
90. Lebensjahr feiern.

Europameister kann, das ist nun son-
nenklar und unwiderleglich erwiesen, 
nur eine Mannschaft werden: Unsere 
Elf. Die das in einem weiteren sou-
veränen Auftritt, einem klar heraus-
gespieltem 2-0 gegen die Ungarn, 

bestätigte. Entgegen der üblichen Un-
kerei vor dem Spiel (ist diese Unkerei 
vielleicht typisch deutsch?), die Län-
derspielbilanz gerade gegen Ungarn 
sei alles andere als super – und die 
zweiten Spiele in der Gruppenphase 

hätten die Deutschen noch nie son-
derlich erfolgreich bestritten. Fragen 
wir doch den überaus weisen und 
unbestechlichen Fußballgott selbst, 
wie‘s weitergeht. Er antwortet ohne 
zu zögern: Schau’n mer mal!



Herausgeber:
Niedersächsischer Landkreistag
Am Mittelfelde 169 · 30519 Hannover
Telefon (0511) 87 95 30 · Telefax (0511) 8 79 53 50
geschaeftsstelle@nlt.de · www.nlt.de

Redaktionelle Leitung:
Prof. Dr. Hubert Meyer

Redaktion:
Ulrich Lottmann

Herstellung:
Leinebergland Druck GmbH & Co. KG
Industriestraße 2A · 31061 Alfeld (Leine)
Telefon (0 51 81) 84 64 0 · www.leinebergland.de

Erscheinungsweise: sechsmal jährlich


